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1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

Die Edeka plant in der Ortsgemeinde Höhn, Verbandsgemeinde Westerburg, die Errichtung eines Vollsortimenters 

mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 1.600 m² inklusive Shop-Flächen. Hierbei handelt es sich um eine 

Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Edeka-Marktes um 500 m² Verkaufsfläche innerhalb der Gemeinde 

Höhn; der bestehende Markt hat eine Größe von ca. 1.100 m² Verkaufsfläche.  

Die Planung ist erforderlich, um die Lebensmittelversorgung mit einem breiten Sortiment an Lebensmitteln der 

Bevölkerung von Höhn langfristig sicherzustellen. In Höhn besteht nur ein Lebensmittelvollsortimenter, nämlich der 

angesprochene Edeka-Markt. Der bestehende Markt mit 1.100 m² Verkaufsfläche erfüllt weder baulich noch 

konzeptionell die Anforderungen an moderne Lebensmittelmärkte. Auf dem jetzigen Grundstück ist eine 

Vergrößerung aufgrund der herangerückten Bebauung bzw. der angrenzenden Stellplätze nicht möglich, so dass 

der Markt verlagert werden muss.  

Daneben wurde im Rahmen Aufstellung des inzwischen rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ die 

Fläche des bestehenden Marktes als Gewerbegebiet überplant. Somit besteht für den heutigen Standort nur noch 

Bestandschutz. Eine Erweiterung ist nicht möglich.  

Aus Sicht der Gemeinde Höhn kann durch das Vorhaben die Versorgung der Bevölkerung mit einem breiten 

Sortiment langfristig sichergestellt werden. Die Verbandsgemeinde Westerburg kann das zweitwichtigste 

Versorgungszentrum neben Westerburg sichern. 

Der Bebauungsplan am Sportplatz mit einer gesamten Plangebietsgröße von 14,6 ha wurde als Satzung 

beschlossen. Zur Realisierung des Einzelhandelsvorhabens ist eine Änderung der Flächenausweisung von einem 

Gewerbegebiet in eine Sonderbaufläche erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll im 

Parallelverfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgen. 

2 DERZEITIGE STÄDTEBAULICHE UND PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 

2.1 Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde an der B 255. Es hat eine Größe von ca. 

10.338 m² und umfasst die Flurstücke 5/2 tlw., 6/6 tlw., 68/3 tlw., 67/12 tlw. und 8/13 tlw. in der Flur 50 der 

Gemarkung Höhn-Urdorf. In der Nähe befinden sich bereits verschiedene Versorgungseinrichtungen des 

Einzelhandels oder Dienstleistungseinrichtungen. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbebetrieb. 

Im Norden grenzt das Plangebiet an die B 255, im Südosten grenzt ein Sportplatz an. 

Derzeit wird die Plangebietsfläche landwirtschaftlich genutzt und ist frei von hohem Aufwuchs. Im Norden des 

Plangebietes befindet sich ein Leitungsmast, der bestehen bleiben kann. Die Topographie des Geländes ist stark 

von Norden nach Süden abfallend.  
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Abbildung 1: Luftbild des Plangebietes 

3 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

3.1 Regionalplan  

Das Plangebiet liegt an der Grenze der im regionalen Raumordnungsplan 2006 festgelegten „Siedlungsfläche 

Wohnen“ und der „Siedlungsfläche Industrie- und Gewerbe“. Aufgrund der zeichnerischen Unschärfe kann das 

Plangebiet als innerhalb dieser Flächen liegend betrachtet werden, da es keine räumlichen Anhaltspunkte für eine 

klare Zäsur gibt. In Richtung Außenbereich grenzen Vorbehaltsflächen für den Arten- und Biotopschutz sowie ein 

Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes an.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem regionalen Raumordnungsplan  

(Quelle: Geoportal der Raumordnung und Landesplanung Rheinland-Pfalz) 

3.2 Landesentwicklungsprogramm (LEP 4) 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 4) Rheinland-Pfalz formuliert im Kapitel 3.2.3 „Öffentliche Einrichtungen 

und Dienstleistungen (großflächiger Einzelhandel)“ folgende für das großflächige Vorhaben relevante Ziele.  

Z 57 

Die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels ist nur in zentralen Orten 

zulässig (Zentralitätsgebot). Betriebe mit mehr als 2.000 m² Verkaufsfläche kommen nur in Mittel und 

Oberzentren in Betracht. Ausnahmsweise sind in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion mit mehr als 

3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m²  

Verkaufsfläche zulässig, wenn dies zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung erforderlich ist. 

Die Ortsgemeinde Höhn hat derzeit rund 3.046 Einwohner1. Somit sind für Höhn die Zugangskriterien der 

Ausnahmeregelung, nach der großflächige Einzelhandelsvorhaben bis zu insgesamt 1.600 m²  Verkaufsfläche 

zulässig sein können, erfüllt. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um ein großflächiges 

Einzelhandelsvorhaben, bei dem die Beschränkung auf maximal 1.600 m² Verkaufsfläche ausgeschöpft werden 

                                                      

1 vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meineGemeinde.aspx), zuletzt zugegriffen 

am 11.11.2014 

http://www.gemeinde-hoehn.de/
http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meineGemeinde.aspx
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soll. Weiterhin handelt es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Errichtung eines Vollsortiment-Supermarktes, 

der vornehmlich der Deckung der Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungs- und Genussmitteln, dient. 

Bestehende großflächige Einzelhandelsvorhaben wie der derzeit in Höhn vorhandene Vollsortimenter müssen bei 

dieser Betrachtung nicht berücksichtigt werden, da die Zielformulierung grundsätzlich nur für Neuplanungen und 

Erweiterungen gilt. Eine Einrechnung der vorhandenen Verkaufsflächen könnte bei der Bildung von 

Agglomerationen erforderlich sein, dies ist in Höhn jedoch nicht der Fall.  

Der bestehende Edeka-Markt stellt den einigen Vollsortimenter in der Ortsgemeinde Höhn neben dem Discounter 

Norma dar. Somit kommt ihm eine wichtige Versorgungsfunktion zu. Die geplante Verlagerung und Erweiterung des 

Marktes ist darauf ausgerichtet, die Nahversorgungssituation in Höhn qualitativ zu verbessern, da der 

Bestandsmarkt den heute üblichen Standards moderner Vollsortimenter in verschiedener Hinsicht nicht mehr 

entspricht. Da die Verkaufsflächenerweiterung lediglich der Verbesserung der Einkaufs- und Aufenthaltsqualität 

sowie der Serviceleistungen für Kunden dient und hieraus keine signifikante Sortimentserweiterung abzuleiten ist, 

handelt es sich auch künftig um einen in erster Linie auf den Nahversorgungseinkauf ausgerichteten 

Lebensmittelbetrieb. Überdies trägt der gegenständliche Edeka-Markt ebenfalls zur Sicherung der 

Grundversorgung der Bevölkerung in den Umlandgemeinden bei, da hier keine Betriebe des 

Lebensmitteleinzelhandels vorhanden sind. 

Z 58 

Die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten 

Sortimenten ist nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt in Innenstädten und Stadt sowie 

Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche 

(»zentrale Versorgungsbereiche« im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit 

der Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen. Diese Regelungen müssen auch eine Liste 

innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Sortimente umfassen. 

Bei dem geplanten Standort handelt es sich nicht um einen klassischen städtebaulich integrierten Bereich, da das 

Plangebiet in Randlage des Ortes Höhn liegt. Jedoch ist das Plangebiet gemeinsam mit angrenzenden Flächen im 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg2 als zentraler Versorgungsbereich zur 

Nahversorgung festgelegt. Begründet wird die Festlegung mit dem Belang der Sicherung der wohnortnahen 

Versorgung der Bevölkerung vor dem Hinblick der hohen Bevölkerungszahl Höhns im Umland. Dem Einzelhandels- 

und Zentrenkonzept liegt auch eine Liste der innenstadtrelevanten und nicht innenstadtrelevanten Sortimente bei. 

Nahversorgungsrelevante Sortimente in Westerburg sind: Nahrungs- und Genussmittel; Drogerie, Parfümerie, 

Wasch- und Putzmittel; Blumen; Presse. Für das Vorhaben sind als Kernsortiment Sortimente der Nahversorgung 

vorgesehen. Die Randsortimente sollen auf ca. 10% der Verkaufsfläche begrenzt werden.  

Weiterhin ist im Rahmen des oben erwähnten Bebauungsplanes die Arrondierung der Ortslage Höhn mit an das 

Plangebiet angrenzenden Wohngebieten sowie Flächen für sportliche Zwecke vorgesehen. Hierdurch wird die 

städtebauliche Integration gestärkt.  

Z 60 

Durch die Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dürfen weder die 

Versorgungsfunktion der städtebaulich integrierten Bereiche der Standortgemeinde noch die der 

Versorgungsbereiche (Nah- und Mittelbereiche) benachbarter zentraler Orte wesentlich beeinträchtigt 

werden (Nichtbeeinträchtigungsgebot). Dabei sind auch die Auswirkungen auf Stadtteile von Ober- und 

Mittelzentren zu beachten. 

                                                      

2 ISU Immissionsschutz, Städtebau, Umweltplanung 2012: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg, 

Bitburg; S. 70 
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Durch die Realisierung des geplanten Vorhabens werden keine negativen Auswirkungen auf innergemeindliche 

ZVB erwartet. Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsbereich der Ortsgemeinde Höhn 

können nicht bestehen, da das Plangebiet Teil des zentralen Versorgungsbereiches ist.  

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche wurde eine Auswirkungsanalyse durch das 

Planungsbüro Holger Fischer erstellt.  

Für das Planvorhaben wird davon ausgegangen, dass sich durch die Erweiterung und die Verlagerung des 

Vollsortimenters dessen Einzugsbereich nicht wesentlich erweitern wird. Zur Bestimmung der Auswirkungen wird 

daher der bisherige Einzugsbereich mit der Ortsgemeinde Höhn und den Ortsgemeinden Ailertchen und Pottum 

angenommen. Insbesondere die Städte Rennerod, Bad Marienberg und Westerburg verfügen über ein 

nachfragegerechtes Angebot an Lebensmittelbetrieben, die das Angebot in Höhn deutlich übersteigen. Unter 

Berücksichtigung der sortimentsspezifischen Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel von ca. 2.296 € pro 

Jahr und EW und einem Kaufkraftindex von 91,5 % für die Verbandsgemeinde Westerburg liegt unter 

Berücksichtigung von 4.596 Einwohnern im Einzugsbereich die Sortimentskaufkraft bei 9,7 Mio. €. Ca. 2/3 der 

Kaufkraft entfallen hierbei auf die Bevölkerung der Ortsgemeinde Höhn. 

Für den bestehenden Supermarkt wird bei einer Flächenleistung von 3.800 €/m und 1.100 m² Verkaufsfläche mit 

einem jährlichen Gesamtumsatz von ca. 4 Mio. € gerechnet. Insgesamt erwirtschaften die derzeit in Höhn 

bestehenden Einzelhandelsbetriebe einen Umsatz von 7,2 Mio. €. Somit liegt aktuell ein Kaufkraftabfluss von 2,5 

Mio. € vor. Die Kaufkraftbindungsquote liegt bei nur 74 %. 

Für das geplante Vorhaben lassen sich unter der Annahme eines linear mit der Verkaufsfläche steigenden 

Filialumsatzes ca. 1,8 Mio. € an Mehreinnahmen errechnen. Dies würde für Höhn zu einer Erhöhung der 

Kaufkraftbindungsquote um 19 % auf 93 % führen.  

Die Mehrumsätze werden aus verschiedenen Quellen resultieren. Zum einen werden Streuumsätze in Höhe von 

0,2 Mio. € entstehen, die durch den Mitnahmeeffekt aufgrund der angrenzenden B 255 resultieren. Aus dem  

bestehenden Einkaufspark in Höhn werden ca. 0,1 Mio. € (rund 3 %) an Umsätzen an das neue Vorhaben 

abfließen. Die verbleibenden Anbieter im Einkaufspark werden auch weiterhin von Synergieeffekten durch den 

neuen Markt profitieren, da weiterhin eine räumliche Nähe vorliegt. Ebenfalls wird kaum eine Sortimentsanpassung 

des neuen Marktes erfolgen, so dass in dieser Hinsicht keine Abflüsse an Kunden zu erwarten sind. Allerdings 

werden geringe Umverteilungen durch die erhöhte Attraktivität des neuen Marktes erfolgen. Durch die 

Umverteilungen sind nach gutachterlicher Einschätzung die bestehenden Betriebe jedoch nicht in ihrer Existenz 

gefährdet. 

Im Wesentlichen resultieren die Mehrumsätze der Erweiterung jedoch aus der Rückgewinnung der derzeit 

abfließenden Kaufkraft. Insbesondere für die Städte Bad Marienberg, Rennerod und Westerburg ist davon 

auszugehen, dass diese derzeit aufgrund des umfangreichen Lebensmittelangebotes Kaufkraft aus Höhn abziehen. 

Insbesondere der Edeka-Markt in Bad Marienburg scheint besonders attraktiv als Einkaufsort zu sein. Insgesamt 

wird angenommen, dass von diesem Markt ca. 0,2 Mio. € an Umsatz (<3 %) zurückfließen werden. Aufgrund der 

hohen Bestandsumsätze wird der Markt, der von der gleichen  Betreiberfamilie wie der Markt in Höhn geführt wird, 

jedoch nicht in seiner Existenz gefährdet. Weitere Umsatzrückflüsse ergeben sich zu Lasten der sonstigen 

Standortlagen in Bad Marienberg (0,4 Mio. € bzw. <2%), der Standortlagen in Westerburg  (0,4 Mio. € bzw. <2%), 

der Standortlagen in Rennerod (0,3 Mio. € bzw. <2%) und der sonstigen Standortlagen außerhalb des 

Einzugsbereiches (0,2 Mio. €). Insgesamt werden diese Umsatzumverteilungen zu keinen negativen 

städtebaulichen Auswirkungen führen. Es wird weder die Funktionsfähigkeit der Zentren geschädigt, noch 

entstehen Auswirkungen auf die Existenz einzelner Betreibe, die hier jedoch auch nicht zu berücksichtigen wären.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Betrieb nicht wesentlich über den Nahbereich hinauswirkt und auch nicht 

unter Gefährdung funktionsgerecht gewachsener städtebaulicher Strukturen weiträumig Kaufkraft abzieht. Es 

besteht daher nicht die Sorge, dass in weiter entfernten Bereichen die Gefahr von Geschäftsschließungen 
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begründet wird, auf die insbesondere nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen angewiesen sind. Es bestehen 

darüber hinaus keine städtebaulich unerwünschten Wirkungen durch das Auslösen eines zusätzlichen 

gebietsfremden Verkehrs.  

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die vorhandene Siedlungsstruktur zu beachten, da Höhn mit seinen 

über 3.000 Einwohnern zu einer der größten Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz gehört. Daher ist durchaus die 

Annahme gerechtfertigt und auch durch das Gutachten bestätigt worden, dass es sich hier um eine Nahversorgung 

handelt und die potentiellen negativen städtebaulichen Folgen auf die Nachbarkommunen sich relativieren und 

daher gering sind. Entwicklungsmöglichkeiten in anderen Kommunen werden durch die Planung nicht 

eingeschränkt. 

In der Auswirkungsanalyse wird weiterhin die Frage betrachtet, ob es durch eine eventuelle Nachnutzung der 

Bestandsimmobilie mit einer derzeitigen Verkaufsfläche von 1.100 m² zu Auswirkungen kommen kann. 

Zunächst wird davon ausgegangen, dass für den Altstandort keine Nachnutzung durch einen Lebensmittelanbieter 

stattfinden wird. Das Marktpotential eines weiteren Lebensmittelanbieters ist nach Umsetzung des Planvorhabens 

stark begrenzt, da mit einer Kaufkraftbindungsqoute von rund 93% die im Einzugsbereich zur Verfügung stehende 

Kaufkraft nahezu vollständig abgeschöpft wird. Zudem ist der Einzugsbereich räumlich begrenzt, wobei gelichzeitig 

vor dem Hintergrund der ausgeprägten Wettbewerbssituation im räumlichen Umfeld kein Potential zur Erweiterung 

des Einzugsbereiches und somit einer Erhöhung des sortimentsspezifischen Kaufkraftpotentials besteht. (vgl. 

Auswirkungsanalyse Seite 5) 

Insbesondere für di Nachnutzung durch einen Vollsortimenter ist die Verkaufsfläche der Bestandimmobilie zu klein; 

dies stellt einen Planungsanlass für die vorliegende 6. Änderung des Flächennutzungsplanes dar. Für die 

Discounter gelten vor allem die oben angeführten Gründe der Wettbewerbssituation, jedoch auch das nicht 

einfügen der Räumlichkeit in die Konzepte der einzelnen Anbieter gegen eine Ansiedlung. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Am Sportplatz“ der Ortsgemeinde Höhn setzt für den Bereich der 

Bestandsimmobilie ein eingeschränktes Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO fest, in dem die Ansiedlung eines 

großflächigen Einzelhandelsbetriebs ausgeschlossen ist. Da davon auszugehen ist, dass die 

Bestandbaugenehmigung auch aufgrund der räumlichen Ausstattung der Immobilie nicht ohne weiteres zur 

Nachnutzung verwendet werden kann, greifen somit bei Erteilung einer neuen Baugenehmigung diese 

Festsetzungen. Eine so geringe Verkaufsfläche entspricht weder den Marktanforderungen der Vollsortimenter noch 

den Anforderungen der Anbieter im Discountbereich. 

Der gesamte Ausschluss von Einzelhandelsvorhaben mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten im 

Bereich der Bestandsimmobilie ist nicht erforderlich und auch städtebaulich nicht zu rechtfertigen. Das Gebiet liegt 

innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Nahversorgung der Gemeinde Höhn. Das Einzelhandelskonzept 

ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11BauGB bei der Erstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen, so dass 

ein gesamter Ausschluss des Einzelhandels hier nicht abwägungsgerecht wäre. Somit ist es aus städtebaulicher 

Sicht nicht erforderlich, weitergehende Festsetzungen zu treffen, die ggf. die Ansiedlung eines Drogeriemarktes 

verhindern würden. 

Sofern es zu einer Nachnutzung der Bestandsimmobilie kommen wird, werden hiervon in erster Linie Betriebe 

innerhalb des zentralen Versorgungsbereiches der Ortsgemeinde Höhn betroffen sein. Insbesondere der dann neu 

angesiedelte Edeka-Vollsortimenter wird im Falle der Ansiedlung eines Drogeriemarktes von Kaufkraftabflüssen 

betroffen sein, da er dieses Sortiment auch anbietet. In diesem Falle stünde diesem jedoch aufgrund der Lage im 

gleichen Zentralen Versorgungsbereich ein verminderter Schutzanspruch zu.  

Wie bereits durch die Auswirkungsanalyse belegt, werden aus den umliegenden Städten und Gemeinden lediglich 

Kaufkraftrückflüsse erwartet. Der Einzugsbereich wird zutreffend umgrenzt durch die Ortsgemeinde Ailertchen, 

Pottum und Höhn. Kundenpotential aus den umliegenden Grund- und Mittelzentren wird kaum gewonnen, da das 
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dortige Angebot quantitativ umfangreicher ist und dort auch Waren des mittelfristigen- und langfristigen Bedarfs 

erworben werden können. 

Z 61 

Der Bildung von Agglomerationen nicht großflächiger Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten 

Sortimenten außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche ist durch Verkaufsflächenbegrenzungen in 

der Bauleitplanung entgegenzuwirken (Agglomerationsverbot). Haben sich bereits Agglomerationsbereiche 

außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche gebildet, so sind diese als Sondergebiete des 

großflächigen Einzelhandels in der Bauleitplanung auszuweisen und in ihrem Bestand festzuschreiben. 

Eine Agglomeration ist die Konzentration in räumlicher Nähe mehrerer einzeln betrachtet nicht-großflächiger 

Einzelhandelsbetriebe. Die räumliche Nähe kann als Entfernung von ca. 150 m definiert werden. Im vorliegenden 

Fall hält der neue Einzelhandelsbetrieb mit seinem geplanten Eingangsbereich eine tatsächliche Entfernung (nicht 

Luftlinie) von weit über 150 m zu den bestehenden Einzelhandelsbetrieben ein. Weiterhin befindet sich das 

Plangebiet in einer städtebaulich integrierten Lage. Im Ziel Z 58 werden die städtebaulich integrierten Bereiche 

unter anderem als Stadtteilzentrum definiert. Das Plangebiet ist im Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die 

Verbandsgemeinde Westerburg als zentraler Versorgungsbereich festgelegt. Somit handelt es sich um einen 

integrierten Bereich. Dies wird auch durch die künftige Entwicklung, die sich aus dem Bebauungsplan „Am 

Sportplatz“ ergibt, fokussiert. Die umliegenden Flächen werden hierin zu Wohn- und Mischgebiet entwickelt, die 

sich um das Plangebiet herum erstrecken.  

Die Planung steht somit den im Landesentwicklungsprogramm (LEP 4) formulierten Zielen der Raumordnung nicht 

entgegen. Mit Schreiben vom 10.11.2014 der Unteren Landesplanungsbehörde wurde bestätigt, dass der 

beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplanes keine raumordnerischen bzw. landesplanerischen Belange 

entgegen stehen, sofern eine im Bebauungsplan eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf 1.600 m² sowie eine 

Beschränkung der zulässigen Sortimente (nahversorgungsrelevantes Hauptsortiment mit maximal 10% 

Randsortimenten) erfolgt. 

3.3 Flächennutzungsplan 

Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg ist die Plangebietsfläche als gewerbliche 

Fläche dargestellt. Zur Realisierung der Planung ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

In der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Westerburg wird daher für das Plangebiet 

eine Sonderbaufläche für den Einzelhandel dargestellt werden. Das Planverfahren erfolgt parallel zum Verfahren 

des Bebauungsplanes.  

3.4 Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan „Am Sportplatz“ wurde als Satzung beschlossen. In diesem wird eine bauliche Entwicklung der 

Plangebietsfläche sowie angrenzender Flächen zu Gewerbegebieten, Wohnbauflächen und Flächen für den Sport 

konkretisiert.  
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Abbildung 3: Auszug aus dem Bebauungsplan 

Für die Plangebietsfläche wird im vorliegenden Bebauungsplan ein Gewerbegebiet festgesetzt. In diesem ist 

Bebauung innerhalb festgesetzter Baugrenzen zulässig. Es ist ferner eine Versiegelung/ Grundflächenzahl von 0,6 

zulässig. Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. Die Bebauung mit maximal 2 Vollgeschossen darf eine 

Traufhöhe von 7 m und eine Firsthöhe von 10 m nicht überschreiten.  

Entlang der B 255 wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Entlang der künftigen 

Erschließungsstraße ist eine Baumreihe festgesetzt.  

Zur Realisierung der Planung ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ erforderlich. 

3.5 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan dient als Planungshilfe für die landespflegerische Entwicklung der Verbandsgemeinden. Er 

enthält gemäß § 8 (4) LNatSchG die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landespflege und wird als Beitrag für die Bauleitplanung erstellt. 

Das Plangebiet ist im Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Westerburg als Grünland mittlerer Standorte erfasst. 

Schutzgebiete und -objekte nach §§ 17-23 und 25 LNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. 
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4 BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

4.1 Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt in einem derzeit noch nicht bebauten Bereich. Betrachtet man den gesamten Ort Höhn so fällt 

auf, dass durch die Überplanung des gesamten Gebietes durch den Bebauungsplan „Am Sportplatz“ eine 

Arrondierung des Ortsrandes stattfindet.  

Abbildung 4: Auszug aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der VG Westerburg 

Gemäß des Zieles Z 58 ist die „Ansiedlung und Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit 

innenstadtrelevanten Sortimenten […] nur in städtebaulich integrierten Bereichen, das heißt in Innenstädten und 

Stadt sowie Stadtteilzentren, zulässig (städtebauliches Integrationsgebot). Die städtebaulich integrierten Bereiche 

(»zentrale Versorgungsbereiche« im Sinne des BauGB) sind von den zentralen Orten in Abstimmung mit der 

Regionalplanung verbindlich festzulegen und zu begründen.“ Bei dem geplanten Standort handelt es sich zwar 

nicht um einen klassischen städtebaulich integrierten Bereich wie den eigentlichen Ortskern, da das Plangebiet in 

Randlage des Ortes Höhn liegt. Jedoch ist das Plangebiet gemeinsam mit angrenzenden Flächen im 

Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg3 als zentraler Versorgungsbereich zur 

Nahversorgung festgelegt. Begründet wird die Festlegung mit dem Belang der Sicherung der wohnortnahen 

Versorgung der Bevölkerung vor dem Hinblick der höhen Bevölkerungszahl Höhns im Umland.  

Das Plangebiet ist aus weiten Teilen Höhns gut erreichbar. Es wird nach Realisierung des Bebauungsplanes „Am 

Sportplatz“ von Wohnbebauung umgeben sein. Durch die Lage an der B 255 ist auch eine Erreichbarkeit aus 

                                                      

3 ISU Immissionsschutz, Städtebau, Umweltplanung 2012: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg, 

Bitburg; S. 70 
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anderen, kleineren Orten im Umland gegeben.  

4.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB), hier: Sondergebiet „großflächiger 

Einzelhandel, VKF max. 1600 qm, nahversorgungsrelevante Sortimente“ (§ 11 Abs. 

3 BauNVO) 

Es ist geplant, im Plangebiet einen großflächigen Einzelhandelshandelsbetrieb der Nahversorgung zu errichten. 

Der geplante Vollsortimenter soll 1.600 m² Verkaufsfläche aufweisen. Teile hiervon werden dem Mall- und 

Bäckerbereich zugeschlagen, so dass der eigentliche Markt kleiner wird. Ein Einzelhandelsbetrieb im Rechtssinne 

kann gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2005 – 4 C 14/04 auch untergeordnete Betriebe 

enthalten. „Ist innerhalb eines Gebäudes die Betriebsfläche baulich in mehrere selbstständig nutzbare betriebliche 

Einheiten unterteilt, bilden diese Einheiten gleichwohl einen Einzelhandelsbetrieb i.S. des § 11 II BauNVO wenn die 

Gesamtfläche durch einen Einzelhandelsbetrieb als Hauptbetrieb geprägt wird und auf den baulich abgetrennten 

Flächen zu dessen Warenangebot als Nebenleistung ein Warenangebot hinzutritt, das in einem inneren 

Zusammenhang mit der Hauptleistung steht, diese jedoch nur abrundet und von untergeordneter Bedeutung bleibt 

(hier Backshop und Laden für Toto/Lotto, Zeitschriften und Schreibwaren“ (BVerwG Urtl. 24.11.2005 – 4 C 14/04). 

Der Lebensmittelvollsortimenter stellt vorliegend den Hauptbetrieb dar. Die zulässigen ergänzenden Shops und 

Dienstleister stehen in einem inneren Zusammenhang mit dem Vollsortimenter, runden diesen ab und bleiben von 

untergeordneter Bedeutung. Unter welchen Voraussetzungen eine Unterordnung anzunehmen ist, bestimmt sich 

gemäß der Rechtsprechung nach den Umständen des Einzelfalls. Für eine betriebliche Einheit spricht gemäß dem 

zitierten BVerwG-Urteil regelmäßig, dass die für die „Nebenbetriebe“ in Anspruch genommenen Flächen deutlich 

hinter denen des Hauptbetriebs (hier Lebensmittelvollsortimenter) zurückbleiben.  

Die Anlieferungsrampe ist an der östlichen Grundstücksgrenze vorgesehen. An diese werden sich die 

Nebenraumflächen und Lagerflächen anschließen.  Der Betrieb wird über einen Parkplatz erschlossen, der 128 

Parkplätze hat. Zur planungsrechtlichen Absicherung soll ein Sondergebiet für den Einzelhandel ausgewiesen 

werden.  

Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines Einzelhandelsbetriebes für die Nahversorgung. Zulässig 

ist der Handel mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept für 

die Verbandsgemeinde Westerburg auf einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 1.600 qm.  

Zulässige Kernsortimente sind folgende nahversorgungsrelevante Sortimente gemäß der Sortimentsliste 

des Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg: 

- Nahrungs- und Genussmittel 

- Drogerie, Parfümerie, Wasch- und Putzmittel 

- Blumen 

- Presse 

Der Anteil an zentrenrelevanten Rand- und Nebensortimenten gemäß Westerburger Liste wird auf 10 % 

der Gesamtverkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes beschränkt. 

Innerhalb der Verkaufsflächenobergrenze sind den Lebensmittelvollsortimenter ergänzende Shops oder 

Dienstleister zulässig. 

Der zentrale Versorgungsbereich in Höhn wird im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Verbandsgemeinde 

Westerburg als zentraler Versorgungsbereich zur Nahversorgung festgelegt. Vorliegend wird demgemäß ein 

Sondergebiet für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb der Nahversorgung festgesetzt. Zulässige 
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Kernsortimente sind die nahversorgungsrelevanten Sortimente gemäß der Sortimentsliste des Einzelhandels- und 

Zentrenkonzeptes für die Verbandsgemeinde Westerburg. Um eine Schädigung der Innenstadt auszuschließen, 

wird der Anteil an zentrenrelevanten Rand- und Nebensortimenten gemäß Westerburger Liste auf 10 % der 

Gesamtverkaufsfläche des Einzelhandelsbetriebes beschränkt. Gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

der Verbandsgemeinde Westerburg sind die als nicht zentrenrelevant festgelegten Sortimente in den zentralen 

Versorgungsbereichen (auch in Bereichen mit Einschränkungen) zulässig.  

Die Anforderungen der Ziele der Landesplanung sind erfüllt, vgl. hierzu Nr. 3.2 dieser Begründung. Durch die 

Planung wird weiterhin sichergestellt, dass die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung gesichert ist. Das 

Einzelhandelskonzept der VG Westerburg wird umgesetzt. Eine Gefährdung anderer Einzelhandelsstandorte oder 

des Ortszentrums durch die Planung ist nicht zu befürchten. 

Durch die Verlagerung des Edeka-Marktes wird keine akute Gefährdung des Fachmarktzentrums gesehen. Mit den 

vielen kleinteiligen Nutzungen werden auch Kunden des Edeka-Marktes den Standort anfahren, da hier das 

Versorgungsangebot in Höhn komplettiert wird. Beide Standorte liegen daneben im gleichen zentralen 

Versorgungsbereich und besitzen somit die gleichen städtebaulichen Berechtigungen. Die Funktionsfähigkeit des 

Zentrums kann durch eine Ansiedlung innerhalb des ZVB nicht geschädigt werden. Auch eine Gefährdung anderer 

Zentraler Versorgungsbereiche wird nicht gesehen, da die Zielvorgaben des LEP IV eingehalten werden (vgl. 

Kapitel 3.2 dieser Begründung) 

4.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO) 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung soll sich das Vorhaben in das bereits durch den Bebauungsplan „Am 

Sportplatz“ festgesetzte Gewerbegebiet einfügen. Daher werden die Festsetzungen aus diesem Bebauungsplan 

übernommen.  

4.3.1 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17, 19  BauNVO) 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Bei einer Plangebietsgröße von 10.338 m² könnten somit 6.203 m² 

überbaut werden. Durch das Gebäude werden jedoch nur ca. 2.661 m² überbaut werden; dies entspricht einer GRZ 

von 0,26. Durch die zu versiegelnden Flächen für Stellplätze und Zuwegungen werden insgesamt 7.307 m² 

versiegelt werden, dies entspricht einer GRZ von 0,71. Eine Überschreitung der GRZ durch Stellplätze ist bis zu 

einer GRZ von 0,8 zulässig. 

4.3.2 Geschossflächenzahl (GFZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 17, 19  BauNVO) 

Die GFZ wird auf 1,2 festgesetzt. 

4.3.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Gesamthöhe von 12 m beschränkt. Bezugspunkt für die 

Höhenfestsetzung ist dabei die Höhe der Oberkante der ausgebauten Verkehrsfläche, gemessen am 

höchsten Punkt der Straßenbegrenzungslinie am Grundstück, von der aus das Grundstück erschlossen 

wird.  

Im Ursprungsplan ist die Firsthöhe als obere Gebäudekante auf 10 m festgesetzt. Da hier auch schwach geneigte 

Dächer zugelassen werden sollen, wird nur die Gesamthöhe geregelt. Unter Berücksichtigung des schwierigen 

Geländes und des Erfordernisses einer großen, ebenen Grundfläche wird die Höhenfestsetzung leicht erweitert, um 

sicherzustellen, dass das geplante Gebäude auch umsetzbar ist. 

4.3.4 Geschossigkeit (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 BauNVO) 

Da bei Einzelhandelsbauten häufig Nebenräume im Obergeschoss untergebracht werden können, wird eine 2- 
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geschossige Bauweise hier zugelassen.  

4.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise, jedoch sind Gebäude mit 

einer Länge von mehr als 50 m zulässig. 

Das Gebäude soll mit Grenzabstand errichtet werden, so dass es sich in die Umgebung einfügt. Dennoch können 

Gebäudeseiten Längen von über 50 m aufweisen. 

4.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 (3) BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Baugrenzen bestimmt und großzügig dimensioniert, da es zwar 

derzeit ein Gestaltungskonzept für den Markt gibt, jedoch nicht sicher feststeht, dass dieses auch so umgesetzt 

wird. Durch das Planverfahren können sich hier noch Änderungen ergeben. Bei der Festlegung der überbaubaren 

Grundstücksfläche wurden sowohl die erforderlichen Abstände der Anbauverbotszone von 20 m bei Bundesstraßen 

gemäß § 9 FernStrG zur Bundesstraße als auch von 7,5 m zum Leitungsmast berücksichtigt.  

4.6 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 

BauNVO) 

Die Errichtung von Stellplätzen und Nebenanlagen ist auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche zulässig. Ebenerdige Stellplätze, die über den bauordnungsrechtlich erforderlichen 

Bedarf hinausgehen sind auch innerhalb der Anbauverbotszone der Bundesstraße zulässig.  

4.7 Flächen, die von Bebauung frei zu halten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Im nördlichen Bereich des Plangebietes verläuft eine 20-kV-Freileitung, die an einem Mast endet und von dort 

unterirdisch in einem Erdkabel weiterverläuft. Zu dieser Freileitung ist ein Schutzabstand von jeweils 7,5 m 

einzuhalten. Die Fläche wird daher als Fläche, die von Bebauung frei zu halten ist gesichert.  

4.8 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a) BauGB) 

Zur Eingrünung und Einbindung des Gewerbegebietes in das Landschaftsbild werden die ausgewiesenen 

Flächen zur Bundesstraße 255 als private Grünflächen in Verbindung mit § 9 (1) Nr.25a BauGB - Flächen 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen - festgesetzt und sind mit einer 

mindestens 5- reihigen Strauchhecke mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen entsprechend 

folgender Pflanzenliste zu bepflanzen.  

Der Pflanzabstand der Reihenpflanzungen beträgt untereinander ca. 1,25 m, der Abstand der 1. Reihe zur 

Grenze mindestens 3,00 m. Der Pflanzabstand in den Reihen beträgt 1,50 bis 2,00 m und ist von Reihe zu 

Reihe um den halben Abstand zu versetzen. Die Sträucher sind in Gruppen von jeweils 2 – 7 Stück je Art 

zu pflanzen.  

Im Bereich des Sondergebietes nördlich des Sportplatzes sind entlang der Erschließungsstraßen zur 

weiteren Kompensation und Einbindung in das Ortsbild hochstämmige Bäume I. oder II. Ordnung wie in 

nachfolgender Pflanzenliste aufgeführt und entsprechend Platzierung des Bebauungsplans auf den 

privaten Flächen zu pflanzen. Der Stammumfang bei Bäumen I. Ordnung muss mindestens 16 – 18 cm, 

bei Bäumen II. Ordnung mindestens 14 - 16 cm betragen. 

Für die Bepflanzungen sind die Gehölze aus folgender Artenliste auszuwählen: 
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BÄUME I. ORDNUNG  MINDESTGRÖSSE        Heister 2 x v, o.B. 200-250 

 Bergahorn ..........................................................................................  Acer pseudoplatanus 

 Spitzahorn .................................................................................................. Acer platanoides 

 Esche  .....................................................................................................  Fraxinus excelsior 

 Stieleiche  ......................................................................................................  Quercus robur 

 Sommerlinde ..............................................................................................  Tilia platyphyllos 

BÄUME II. ORDNUNG  MINDESTGRÖSSE         Heister 2 x v, o.B. 100-150 

 Feldahorn .................................................................................................... Acer campestre 

 Hängebirke ................................................................................................... Betula pendula 

 Hainbuche  ...............................................................................................  Carpinus betulus 

 Wildapfel  ...................................................................................................  Malus sylvestris  

 Vogelkirsche  .................................................................................................. Prunus avium 

 Wildbirne  ....................................................................................................... Pyrus pyraster  

 Mehlbeere  ......................................................................................................... Sorbus aria 

 Vogelbeere  .............................................................................................  Sorbus aucuparia 

STRÄUCHER    MINDESTGRÖSSE                      2 x v, o.B. 60-100 

 Hasel  ........................................................................................................  Corylus avellana 

 Hartriegel  ...............................................................................................  Cornus sanguinea 

 Kornelkirsche .................................................................................................... Cornus mas 

 Weißdorn  ..........................................................................................  Crataegus monogyna 

 Pfaffenhütchen  ................................................................................  Euonymus europaeus 

 Liguster  ..................................................................................................  Ligustrum vulgare 

 Rote Heckenkirsche .............................................................................. Lonicera xylosteum 

 Faulbaum ................................................................................................ Rhamnus frangula 

 Hundsrose  ......................................................................................................  Rosa canina 

 Schwarzer Holunder  .................................................................................  Sambucus nigra 

 Gemeiner Schneeball  ..............................................................................  Viburnum opulus 

4.9 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs.1, Nr.26 BauGB) 

Die für die Straßenherstellung erforderlichen Aufschüttungen und Abgrabungen sowie 

Betonrückenstützen der straßenbegrenzenden Bordsteine sind auf den angrenzenden Grundstücken zu 

dulden. 

Das Gelände besitzt eine starke Topografie, so dass es erforderlich sein kann, dass zur Straßenherstellung 

maßnahmen auf den angrenzenden Grundstücken erforderlich werden.  
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4.10 Leitungsrecht (§ 9 Abs.1, Nr. 21 BauGB) 

Es wird ein Geh-Fahr-und Leitungsrecht in Breite von 1 m zu Gunsten der evm festgesetzt 

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist zur Sicherung des 20-kV-Erdkabels erforderlich. 

4.11 Schalltechnische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Im Sondergebiet (SO) sind von den Betrieben die Schall-Emmissionspegel von tags < 60 db und nachts 

< 45 db einzuhalten. Die Einhaltung der Schall- Emissionspegel ist durch entsprechende Gutachten mit 

den Bauanträgen nachzuweisen. 

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes Höhn  wurde eine Schalltechnische Untersuchung 

durchgeführt, die für die hier behandelten Flächen die nun übernommene Schallfestsetzung trifft. Somit ist 

sichergestellt, dass auch von dem Sondergebiet keine negativen Auswirkungen auf benachbarte Wohn- oder 

Mischgebiete entstehen.  

4.12 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (in Verbindung mit § 88 Landesbauordnung 

(LBauO) für Rheinland-Pfalz) 

4.12.1 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen 

Bei Bauvorhaben im Sondergebiet sind mindestens 20% der Grundstücksfläche als Grünfläche mit Baum-

/Strauchpflanzung anzulegen. Mit den Bauantragsunterlagen sind vorgesehene Nutzung und Bepflanzung 

der nicht überbauten Grundstücksflächen vom Bauherrn in einem Freiflächengestaltungs- und 

Bepflanzungsplan (im Maßstab 1: 200 oder 1: 100) darzustellen.  

Bei der Anlage von PKW- Stellplätzen sind je 10 Stellplätze ein Baum 1. Ordnung, Stammumfang 

mindestens 16 – 18 cm, entsprechend Pflanzenliste zu pflanzen. Die Vegetationsfläche für die 

Baumpflanzung ist entsprechend der Größe der Stellplätze anzulegen. Die Anpflanzungen müssen nicht im 

Stellplatzbereich errichtet werden, sondern können auch auf der privaten Grünfläche errichtet werden. 

Die Bepflanzung der nicht überbauten Grundstücksflächen mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen trägt 

zur Einbindung der Siedlungsflächen in das umgebende Landschaftsbild bei, sichert die Lebensverhältnisse der 

heimischen Tier- und Pflanzenwelt und dient auch einer Verbesserung des Kleinklimas. Die aktuelle Planung sieht 

insgesamt 3.062 m² Grünfläche vor; dies entspricht ca. 29 % der Plangebietsfläche. 

4.12.2 Werbeanlagen 

Im Plangebiet ist die Errichtung eines 25 m hohen Pylons sowie die Errichtung von bis zu 6 qm großen 

angeleuchteten oder selbstleuchtenden Werbeanlagen am Gebäude oder auf dem Objekt in bis zu 10 m 

Höhe zulässig. Bezugspunkt für die Höhe des Pylons ist die Höhe der Oberkante der ausgebauten 

Verkehrsfläche, gemessen am höchsten Punkt der Straßenbegrenzungslinie am Grundstück, von der aus 

das Grundstück erschlossen wird. Bezugspunkt für die Höhe der auf dem Objekt angebrachten 

Werbeanlagen, ist die Oberkante der Dachfläche.  

Für das Einzelhandelsvorhaben ist eine angemessene Werbung an der Stätte der Leistung in jedem Fall 

erforderlich. Da das Plangebiet von der B 255 nicht anfahrbar ist, muss dem Kunden die richtige Zufahrt somit 

signalisiert werden.  
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4.13 Hinweise 

4.13.1 Abbau von Rohstoffen 

Im Umkreis des Plangebietes ist die untertägige Gewinnung von Rohstoffen bis 500 m dokumentiert. Für das 

Plangebiet ist kein untertägiger Abbau dokumentiert. Sollten dennoch Anzeichen auf einen Abbau von Rohstoffen 

vorgefunden werden, ist unverzüglich ein Gutachter einzuschalten. 

4.13.2 Boden/Baugrund 

Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind die einschlägigen Regelwerke, u.a. der DIN 4020, DIN EN 1997-1 und 

1997-2 und DIN 1054 zu berücksichtigen. Bei Neubauvorhaben sowie größeren An- und Umbauten (insbesondere 

mit Laständerung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen.   

4.13.3 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Abgrabungen und Aufschüttungen im Bereich der Bauverbotszone von 20,00 m Breite zum Fahrbahnrand der 

B 255 sind mit Planunterlagen dem Landesbetrieb Mobilität Diez zur Genehmigung vorzulegen. 

4.13.4 Neuanpflanzungen 

Bei Neuanpflanzungen von Bäumen entlang der freien Strecke der B 255 muss bei nicht vorhandenen passiven 

Schutzmaßnahmen ein Mindestabstand von 7,50 m zum Fahrbahnrand der B 255 eingehalten werden. 

4.13.5 Einfriedungen 

Entlang der freien Strecke der B 255 sind die Grundstücke lückenlos einzufrieden. 

4.13.6 Wasserschutz 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des geplanten Wasserschutzgebietes für den "Stollen Alexandria". 

Seit Dezember 2014 besteht hier eine Anordnung zur vorläufigen Unterschutzstellung. Die 

Wasserschutzverordnung ist zu beachten. 

4.13.7 Maßnahmen zur Vermeidung und zum Schutz 

 Zum Schutz planungsrelevanter Arten sind folgende Hinweise zu beachten: 

- V1 Während der Bauzeit sind die entsprechenden Schutzvorschriften für die Lagerung und die 

Verwendung von wasser- und bodengefährdenden Stoffen zu beachten.  

- S1 Der vorhandene Hochstaudensaum östlich des Baugebietes und die dort vorhandenen Feldgehölze 

sind dauerhaft zu erhalten und im Bestand zu schützen.  

- S2 Bei allen Bauarbeiten sind die DIN 18920 und die RAS-LP 4 zum Schutz des Oberbodens und der 

Gehölze unbedingt zu beachten und anzuwenden. 

4.13.8 „Westerburger Liste“ 

Die nachfolgend aufgeführte Sortimentsliste wurde im Rahmen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der 

Verbandsgemeinde Westerburg erarbeitet.  
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Nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente 

Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 

Nahrungs- und Genussmittel Nahrungsmittel, Genussmittel Alle Arten von Lebens- und 

Genussmitteln (inkl. Kaffee, Tee, 

Tabakwaren, Reformhauswaren, 

etc.) frisches Obst und Gemüse, 

Back- und Konditoreiwaren, 

Metzgereiwaren 

Gesundheits- und Körperpflege Drogerie, Parfümerie, Wasch- 

und Putzmittel 

Gesundheits- und 

Körperpflegeartikel, 

Drogeriewaren, Putz- und 

Reinigungsmittel, Waschmittel, 

Parfümerieartikel, freiverkäufliche 

Apothekenwaren im Einzelfall 

gehören hierzu auch 

medizinische und orthopädische 

Artikel und Sanitätsbedarf 

Baumarktspezifische Waren Blumen Schnittblumen und Topfpflanzen 

sowie Gestecke 

Bücher / Schreibwaren Presse Zeitungen und Zeitschriften 

 

Zentrenrelevante Sortimente 

Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 

Bekleidung Damenoberbekleidung, 

Herrenmode, 

Kinderoberbekleidung, Wäsche, 

Strumpfwaren 

Bekleidung aller Art (inkl. 

Lederbekleidung, etc.), 

Meterware für Bekleidung, 

Kurzwaren, Handarbeitswaren, 

Unterwäsche und Miederwaren, 

Strümpfe und Strumpfwaren, 

Bademoden 

Einrichtungsbedarf Haus- und Heimtextilien, 

Wohneinrichtungsbedarf 

Gardinen, Heimtextilien, 

Dekostoffe, Haus-, Bett- und 

Tischwäsche sowie 

Kunstgewerbe, Bilder, Rahmen 

u.ä., Antiquitäten, 

Wohneinrichtungsbedarf 

Bücher / Schreibwaren Papier, Schreibwaren, 

Bürobedarf, Buchhandel 

Schreibwaren und Büroartikel 

aller Art (außer Büroeinrichtung), 

Papier, Sortimentsbuchhandel 

Unterhaltungselektronik und 

elektronische Medien 

Rundfunk-, Fernseh-, 

phonotechnische Geräte; Bild- 

und Tonträger; Videospiele; 

Unterhaltungselektronik wie z.B. 

Rundfunk und Fernsehgeräte, 

HiFi-Anlagen, Video und 
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"braune Ware" Audiosysteme, Videokameras 

und Fotoartikel, Spielekonsolen, 

Unterhaltungssoftware, 

Computer- und Videospiele 

Elektrohaushaltsgeräte/ Leuchten Elektrokleingeräte, Leuchten, 

Lampen, Leuchtmittel 

Elektrokleingeräte aller Art 

(Toaster, Kaffeemaschinen, 

Rühr- und Mixgeräte, Bügeleisen, 

Rasierer, Zahnbürsten, …), 

Leuchten, Lampen, Leuchtmittel 

u.ä. 

Spielwaren / Hobbys Spielwaren, Hobby-, 

Bastelwaren, Musikinstrumente 

Spielwaren aller Art, technisches 

Spielzeug, Hobby- und 

Bastelartikel im weitesten Sinne, 

Musikinstrumente und Zubehör, 

Sammlerbriefmarken und 

Münzen 

Foto / Optik  Fotoapparate und Videokameras, 

Fotoartikel und -zubehör, 

optische Geräte, Ferngläser, 

Brillen, Hörgeräte u.ä. 

Schuhe / Lederwaren  Schuhe, Sandalen, Stiefel, 

Lederwaren aller Art, Taschen, 

Koffer, Schirme 

Informationstechnologie Hard-/Software, Personal 

Computer, Peripheriegeräte 

Computer aller Art und 

Computerzubehör sowie 

Peripheriegeräte (Bildschirme, 

Drucker, Tastaturen und sonstige 

Eingabegeräte, Festplatten u.ä.), 

Software einschl. 

Computerspiele, 

Navigationsgeräte 

Sport / Camping Sportbekleidung, Sportschuhe, 

Sportkleingeräte 

Sportbekleidung und -schuhe, 

Sportartikel und -kleingeräte 

(Bälle, Schläger, …), Waffen, 

Angler- und Jagdbedarf 

Glas / Porzellan / Keramik Hausrat, Geschenkartikel Haushaltswaren aller Art (Töpfe, 

Pfannen, Schneidwaren und 

Bestecke, …), Glas, Porzellan, 

Vasen und Feinkeramik, 

sonstiger Hausrat, 

Geschenkartikel und Souvenirs 

Uhren / Schmuck  Uhren, Zubehör, Schmuck, 

Modeschmuck 
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Telekommunikation  Mobiltelefone, Faxgeräte, 

Telefone, Internetzubehör 

Baby-/ Kinderartikel  Babybekleidung, 

Babyspielwaren, Babymöbel, 

Kinderwagen 

 

Nicht zentrenrelevante Sortimente 

Warengruppe Sortimente Beispiele zur Erläuterung 

Nahrungs- und Genussmittel Spirituosen, Getränke Spirituosen, Getränke 

Baumarktspezifische Waren Baumarktspezifisches Sortiment; 

Tapeten, Lacke, Farben, 

Baustoffe, Werkzeuge, ... 

Pflanzen, Gartenbedarf; Kfz-

Zubehör; Zoologischer Bedarf 

Maschinen und Werkzeuge, 

Bauelemente, Baustoffe (inkl. 

Fenster, Türen, …), Eisenwaren, 

Beschläge Elektroartikel und -

installationsmaterial, Farben, 

Lacke, Fliesen und Zubehör, 

Sanitärbedarf, Gartenbedarf und 

Gartengeräte, einschl. 

Freilandpflanzen, Kamine und 

Kachelöfen, Pflanzen und 

Sämereien sowie sonstige 

baumarktspezifische Waren; Kfz-

und Motorradzubehör, 

Zoologischer Bedarf 

Bekleidung Berufsbekleidung, 

Funktionskleidung 

Bekleidung für berufliche 

Tätigkeiten, 

Arbeitsschutzbekleidung 

Einrichtungsbedarf Möbel Möbel (inkl. Büro-, Bad- und 

Küchenmöbel), Gartenmöbel und 

Polsterauflagen, Bettwaren, 

Matratzen, Bodenbeläge, 

hochwertige Bodenbeläge 

(Einzelware, wie z.B. 

Orientteppiche), Teppiche 

(Auslegeware) 

Elektrohaushaltsgeräte/ Leuchten Öfen; Elektrogroßgeräte; "weiße 

Ware" 

Elektrogroßgeräte (Kühl- und 

Gefrierschränke, 

Waschmaschinen, 

Wäschetrockner, 

Geschirrspülmaschinen, …) und 

sonstige Elektrohaushaltsgeräte 

(Staubsauger, Wäschemangeln, 

…) außer Elektrokleingeräte und 

„braune Ware“ 
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Sport / Camping Sportgeräte, Fahrräder Camping- und Outdoorartikel, 

Zelte, Boote, Fahrräder und 

Zubehör 

 

Die als nicht zentrenrelevant festgelegten Sortimente aus der lokalen Sortimentsliste sind ebenfalls im 

Versorgungsbereich zulässig. 

 

5 UMSETZUNG DER PLANUNG 

5.1 Erschließung 

Die Erschließung soll über eine neu auszubauende Straße, die an eine bestehende Einmündung in die B 255 

anschließen soll, hergestellt werden. Diese wird durch den Ursprungsbebauungsplan abgesichert und durch die 

Gemeinde Höhn errichtet. 

5.2 Entwässerung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt im modifizierten Trennsystem. Die anfallenden Schmutzwässer werden durch 

Anschluss an die Ortskanalisation abgeführt und in die Kläranlage geleitet. Dabei ist vom Maßnahmenträger ein 

hydraulischer Nachweis zu führen, dass die vorhandenen Kanalleitungen in der Lage sind, die zusätzlich 

anfallenden Abwässer aus dem Bebauungsplangebiet schadlos aufzunehmen. Fremd- und Hangwasser darf dem 

Kanalsystem der VG-Werke Westerburg nicht zugeleitet werden.  

Da das Plangebiet in Schutzzone III eines Wasserschutzgebietes liegt, sind besondere Auflagen bei der 

Entwässerung zu beachten. Die Erteilung der Baugenehmigung kann nur erfolgen, wenn die natürliche 

Schutzfunktion des Grundwassers erhalten bleibt.  

Das auf den privaten Grundstücksflächen (Dachflächen und befestigte Freiflächen) und auf den neu anzulegenden 

Erschließungsstraßen anfallende Niederschlagswasser wird in den herzustellenden Oberflächenwasserkanal 

geleitet. Dichtheitsprüfungen gemäß Arbeitsblatt A 142 sind durchzuführen. Die Versickerung von gesammeltem 

Niederschlagswasser ist untersagt. Ausnahme: Breitflächige Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem 

Niederschlagswasser von Dachflächen über die belebte Bodenzone des jeweiligen Grundstückes. 

Für die Herstellung der Anlagen und die Ableitung des Oberflächenwassers in das Regenrückhaltebecken ist von 

den Verbandsgemeindewerken Westerburg eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 2, 3 und 7 WHG in 

Verbindung mit § 54 LWG, in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und der SGDN Außenstelle Montabaur, 

zu beantragen. Die bautechnische Umsetzung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen obliegen den VG-Werken 

Westerburg. Die Vorkehrungen hinsichtlich der Oberflächenentwässerung müssen dem vorsorgenden 

Grundwasserschutz und den Forderungen des Arbeitsblattes A 142 und der Technischen Richtlinien W 101 von 

Februar 2006 entsprechen. 

5.3 Energie 

Im Ursprungsplan ist die Aussage enthalten, dass die Versorgung der neuen Gebäude von der evm durch 

Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes sichergestellt werden kann. Die Versorgung der GE-Flächen, die 

teilweise jetzt in ein Sondergebiet umgewandelt werden, erfolgt je nach Leistungsbedarf aus der Station 'Höhn 

Sportplatz' bzw. aus neuen Netz- und/oder kundeneigenen Trafostationen. 

Die evm plant ihr Gasnetz zu erweitern, um die Versorgung der neu ausgewiesenen Bauflächen zu gewährleisten. 
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5.4 Wasser 

Die Wasserversorgung erfolgt über das vorh. Rohrnetz der VG-Werke Westerburg. Dabei ist vom 

Maßnahmenträger der Nachweis zu führen, dass für das Gebiet des Bebauungsplanes das Wasserdargebot für 

Trink-, Brauch- und Löschwasser noch ausreichend und ein genügender Wasserdruck vorhanden ist. 

5.5 Telekom 

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebiets ist die Verlegung neuer 

Telekommunikationsanlagen in den Straßen und Wegen durch die Deutsche Telekom AG erforderlich. Die Trassen 

in einer Breite von ca. 30 cm werden von der OG bereitgestellt. Für den rechtzeitigen Ausbau des 

Telekommunikationsnetzes und der Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern werden 

Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich den Versorgungsträgern frühzeitig, mindestens 3 

Monate vor Baubeginn, mitgeteilt. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung 

Südwest, PUB-L, Herrn Gediga, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83308) oder Deutsche 

Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Mitte, PUB-L, Herrn Penner, Phillipp-Reis-Str. 1, 57610 

Altenkirchen (Rufnummer 02681/83408). 

5.6 Altlasten 

Ein konkreter Altlastenverdacht ist nicht bekannt. 

6 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

6.1 Umweltauswirkungen 

Die Umweltauswirkungen wurden ermittelt, bewertet und in einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB dargelegt.  

6.2 Ausgleich 

Der erforderliche Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ist bereits durch den Bebauungsplan „Am 

Sportplatz“ abgegolten. Als Kompensationsflächen werden in diesem Bebauungsplan von der Ortsgemeinde 

Höhn folgende Flächen/ Teilflächen zur Verfügung gestellt:  

 Teilflächen des Flurstückes 10, Flur 37, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 0,6 ha 

(Waldort 3a); 

 Teilflächen des Flurstückes 3/1, Flur 34, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 0,8 ha 

(Waldort 6 b); 

 Teilflächen des Flurstückes 5/9, Flur 41, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 2,1 ha 

(Waldort 46 a). 

Über diese dort bilanzierten Eingriffe werden keine hinausgehenden Eingriffe erfolgen. 

6.3 Artenschutz 

Ein Fachbeitrag zum Thema Artenschutz wurde in Auftrag gegeben. Im Rahmen dieses Fachbeitrages wurde 

geprüft, ob die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG durch das Vorhaben erfüllt werden. 

Der vorherrschende Biotoptyp innerhalb des Plangebietes ist derzeit eine intensiv genutzte Grünlandfläche. Östlich 

grenzen an das Plangebiet Hochstaudensäume und Feldgehölze an, die jedoch nicht im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes liegen.  
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Folgende Datengrundlagen wurden für den Artenschutzbeitrag ausgewertet: 

- Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz (LSV-RLP) (2005) Hand-buch streng geschützter 

Arten in Rheinland-Pfalz, Stand 12.07.2005  

- Landesbetrieb Straßen und Verkehr Rheinland-Pfalz (LSV-RLP) (2009) Handbuch der Vogelarten in 

Rheinland-Pfalz, Stand 10.11.2008  

- GNOR, (Hrsg.): Ornithologische Jahresberichte 2001 bis 2009. In Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: 

Beiheft 29 bis 42. Landau  

- Habitatstrukturkartierung und Artnachweise durch eigene Begehung (Sommer 2014)  

- „Artefakt-Datenbank“ des Landesamtes für Umweltschutz (Stand 01.04.2011)  

Folgende Arten wurden im Untersuchungsgebiet nachgewiesen: 

Vögel:  

- Mäusebussard auf Nahrungsflug  

- Turmfalke auf Nahrungsflug  

- Elster und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Mönchsgrasmücke und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Blaumeise und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Kohlmeise und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Weidenmeise im Gebüsch am Sportplatz  

- Amsel im Gebüsch am Sportplatz und auf Grünland  

- Zilpzalp im Gebüsch am Sportplatz 

- Gartengrasmücke in Hochstaudenflur am Sportplatz  

- Sumpfrohrsänger in Hochstaudenflur am Sportplatz  

- Bachstelze auf Grünland  

- Mauersegler über Grünland auf Nahrungsflug  

- Rauchschwalbe über Grünland auf Nahrungsflug  

- Mehlschwalbe über Grünland auf Nahrungsflug  

Tagfalter:  

- Großes Ochsenauge (Maniola jurtina)  

- Schornsteinfeger (Aphantopus hyperantus)  

- Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae)  

- Schachbrettfalter (Melanargia galathea)  

- Tagpfauenauge (Nymphalis io)  

- Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae)  

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) in angrenzender Hochstaudenflur an Gr. 

Wiesenknopf  

Fettdruck = artenschutzrechtlich bedeutsame Arten 

Eine Relevanzprüfung zur Einschätzung des Vorkommens und der Betroffenheit der Arten im Untersuchungsgebiet 

wurde durchgeführt. Für Arten, die im Untersuchungsgebiet relevant sind, wird eine artenschutzrechtliche Prüfung 

durchgeführt. Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes intensiv genutzte und strukturarme Offenlandflächen umfasst, die als Lebensraum für Tiere nur 

eine geringe Bedeutung aufweisen. Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG werden durch die vorliegende Planung 

nicht erfüllt. Die Populationen der betroffenen Arten verbleiben durch die räumliche Begrenztheit des Eingriffes und 

die vorhandenen Ausweichbiotope auch nach einer Ausdehnung der Bauflächen in einem günstigen 

Erhaltungszustand. Es ist davon auszugehen, dass das Überleben der Individuen gesichert ist und eine 

erfolgreiche Fortpflanzung weiterhin möglich bleibt. Die Ergebnisse des Fachbeitrages Artenschutz werden im 
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Umweltbericht ausführlich erläutert. 

7 PLANVERFAHREN 

Aufgrund der gegenüber der ursprünglichen Planung veränderten Planungsgrundzüge wird die Änderung in einem 

Regelverfahren durchgeführt. Im weiteren Verfahren werden ein Umweltbericht und ein Landschaftspflegerischer 

Begleitplan erstellt. Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert werden. 

Zunächst wurde am 16.09.2013 der Aufstellungsbeschluss gefasst werden. Im Anschluss wurden die Unterlagen 

für die frühzeitige Beteiligung ausgearbeitet. Die frühzeitige Beteiligung wurde durchgeführt. Die eingegangenen 

Stellungnahmen wurden abgewogen und die Unterlagen für die Offenlage erstellt. 

8 KOSTEN 

Der Gemeinde entstehen durch die Planung keine Kosten. Die Kosten für die Planung werden vertraglich an den 

Vorhabenträger weitergereicht.  

9 PLANDATEN 

9.1 Flächenbilanz zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ 

Plangebiet         ca.  10.338 qm 
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TEIL 2: UMWELTBERICHT 

1 EINLEITUNG 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Gemäß Baugesetzbuch § 1 (5) Nr. 4 und 7 sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes sowie die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-

besondere des Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens einschließlich seiner Rohstoffvorkommen 

sowie das Klima zu berücksichtigen. 

Nach § 8 Landesnaturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz (LNatSchG) finden die örtlichen Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege Eingang in die Bauleitplanung. In der Begründung zum Be-

bauungsplan ist ggf. darzulegen, aus welchen Gründen von diesen Zielvorstellungen abgewichen wird. Ferner ist 

darzustellen, wie Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden und unvermeidbare Beeinträchtigungen 

ausgeglichen werden sollen. 

In § 2 (1) Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz als Bestandteil des § 2 LNatSchG ist u. a. als Grundsatz des 

Naturschutzes und der Landespflege festgelegt, dass die Naturgüter sparsam zu nutzen sind. Innerhalb von 

besiedelten Bereichen sind naturnahe Flächen in besonderem Maße zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. 

1.2 Anlass Ziel und Zweck der Planung 

Die Edeka plant in der Ortsgemeinde Höhn, Verbandsgemeinde Westerburg, die Errichtung eines Vollsortimenters 

mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 1.600 m² inklusive Shop-Flächen. Hierbei handelt es sich um eine 

Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Edeka-Marktes um 500 m² Verkaufsfläche innerhalb der Gemeinde 

Höhn; der bestehende Markt hat eine Größe von ca. 1.100 m² Verkaufsfläche.  

Die Planung ist erforderlich, um die Lebensmittelversorgung mit einem breiten Sortiment an Lebensmitteln der 

Bevölkerung von Höhn langfristig sicherzustellen. In Höhn besteht nur ein Lebensmittelvollsortimenter, nämlich der 

angesprochene Edeka-Markt. Der bestehende Markt mit 1.100 m² Verkaufsfläche erfüllt weder baulich noch 

konzeptionell nicht mehr die Anforderungen an moderne Lebensmittelmärkte. Auf dem jetzigen Grundstück ist eine 

Vergrößerung aufgrund der herangerückten Bebauung bzw. der angrenzenden Stellplätze nicht möglich, so dass 

der Markt verlagert werden muss.  

Aus Sicht der Gemeinde Höhn kann durch das Vorhaben die Versorgung der Bevölkerung mit einem breiten 

Sortiment langfristig sicherstellen. Die Verbandsgemeinde Westerburg kann das zweitwichtigste 

Versorgungszentrum neben Westerburg sichern. 

Der Bebauungsplan am Sportplatz mit einer gesamten Plangebietsgröße von 14,6 ha wurde als Satzung 

beschlossen. Zur Realisierung des Einzelhandelsvorhabens ist eine Änderung der Flächenausweisung von einem 

Gewerbegebiet in eine Sonderbaufläche erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll im 

Parallelverfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes  erfolgen. 
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1.3 Derzeitige städtebauliche und planungsrechtliche Situation 

1.3.1 Beschreibung des Plangebietes 

 

Abbildung 5: Luftbild des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde an der B 255. Es hat eine Größe von ca. 

10.338 m² und umfasst die Flurstücke 5/2 tlw., 6/6 tlw., 68/3 tlw., 67/12 tlw. und 8/13 tlw. in der Flur 50 der 

Gemarkung Höhn-Urdorf. In der Nähe befinden sich bereits verschiedene Versorgungseinrichtungen des 

Einzelhandels oder Dienstleistungseinrichtungen. Nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein Gewerbebetrieb. 

Im Norden grenzt das Plangebiet an die B 255, im Südosten grenzt ein Sportplatz an. 

Derzeit wird die Plangebietsfläche landwirtschaftlich genutzt und ist frei von hohem Aufwuchs. Im Norden des 

Plangebietes befindet sich ein Leitungsmast, der bestehen bleiben kann. Die Topographie des Geländes ist stark 

von Norden nach Süden abfallend.  

1.4 Übergeordnete Planungen 

1.4.1 Regionalplan  

Das Plangebiet liegt an der Grenze der im regionalen Raumordnungsplan 2006 festgelegten „Siedlungsfläche 

Wohnen“ und der „Siedlungsfläche Industrie- und Gewerbe“. Aufgrund der zeichnerischen Unschärfe kann das 

Plangebiet als innerhalb dieser Flächen liegend betrachtet werden, da es keine räumlichen Anhaltspunkte für eine 

klare Zäsur gibt. In Richtung Außenbereich grenzen Vorbehaltsflächen für den Arten- und Biotopschutz sowie ein 

Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes an. 
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Abbildung 6:  Auszug aus dem regionalen Raumordnungsplan  

(Quelle: Geoportal der Raumordnung und Landesplanung Rheinland-Pfalz) 

1.4.2 Landesentwicklungsprogramm (LEP 4) 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 4) Rheinland-Pfalz formuliert im Kapitel 4 verschiedene Ziele bezüglich 

Freiraum und Landschaft. So heißt es zum beispiel: 

G 85: 

Freiräume sollen als unverzichtbare Voraussetzung 

- Für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

- Zur nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie 

- Zur Bewahrung der Eigenart, des Erlebnis- und Erholungswertes der Landschaft  

erhalten und aufgewertet werden. 

Der Grundsatz bezieht sich auf alle Freiräume, nicht nur auf diejenigen, die im LEP als solche dargestellt sind. Der 

Bereich dieser Flächennutzungsplanänderung ist jedoch bereits für eine siedlungsstrukturelle Inanspruchnahme 

durch den Bebauungsplan „Am Sportplatz“ gesichert. Ein landesweit bedeutsamer Bereich für den Freiraumschutz 

liegt nicht vor. Es liegt ebenso keine landeweit bedeutsame Kulturlandschaft vor, so dass eine Inanspruchnahme 

des Freiraums hier vertreten werden kann. Besondere Zielsetzungen zu Landschaft, Landwirtschaft oder Klima etc. 

sind durch die Planung nicht betroffen. 
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1.4.3 Flächennutzungsplan 

Im derzeitigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg ist die Plangebietsfläche als gewerbliche 

Fläche dargestellt. Zur Realisierung der Planung ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 

1.4.4 Bebauungsplan 

Der Bebauungsplan „Am Sportplatz“ wurde als Satzung beschlossen. In diesem wird eine bauliche Entwicklung der 

Plangebietsfläche sowie angrenzender Flächen zu Gewerbegebieten, Wohnbaufläche und Flächen für den Sport 

konkretisiert.  

 

Abbildung 7: Auszug aus dem Bebauungsplan 

Für die Plangebietsfläche wird im vorliegenden Bebauungsplan ein Gewerbegebiet festgesetzt. In diesem ist 

Bebauung innerhalb festgesetzter Baugrenzen zulässig. Es ist ferner eine Versiegelung/ Grundflächenzahl von 0,6 

zulässig. Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. Die Bebauung mit maximal 2 Vollgeschossen darf eine 

Traufhöhe von 7 m und eine Firsthöhe von 10 m nicht überschreiten.  

Entlang der B 255 wird eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Entlang der künftigen 

Erschließungsstraße ist eine Baumreihe festgesetzt.  

Zur Realisierung der Planung ist die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ erforderlich. 

1.4.5 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan dient als Planungshilfe für die landespflegerische Entwicklung der Verbandsgemeinden. Er 

enthält gemäß § 8 (4) LNatSchG die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landespflege und wird als Beitrag für die Bauleitplanung erstellt. 
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Das Plangebiet ist im Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Westerburg als Grünland mittlerer Standorte erfasst. 

Schutzgebiete und -objekte nach §§ 17-23 und 25 LNatSchG sind von der Planung nicht betroffen. 

1.4.6 Biotopkartierung Rheinland-Pfalz 

Die Biotopkartierung erfasst gefährdete oder wertvolle Biotoptypen sowie Pflanzen und Tiere, die in den „Roten 

Listen der bestandsgefährdeten Arten“ verzeichnet sind. Bei Planungsvorhaben sind das Bearbeitungsgebiet sowie 

das weitere Umfeld auf mögliche Kartierungsergebnisse zu prüfen. Mögliche Angaben sind bei der Planung des 

vorgesehenen Projekts zu berücksichtigen. 

Im Bereich des geplanten Baugebietes und in seiner näheren Umgebung sind im Zuge der Biotopkartierung 2006 

keine schützenswerten Biotope erfasst worden. Die nächstgelegenen kartierten Biotope liegen in einer Entfernung 

von rund 1 km (www.naturschutz.rlp.de). Eine negative Beeinflussung der Biotope durch die Planung kann 

aufgrund der Entfernung ausgeschlossen werden. 

1.4.7 „Natura 2000“-Gebiete 

„Natura 2000“ ist ein Netz von Schutzgebieten, mit dem bedeutsame Lebensräume und besondere Pflanzen- und 

Tierarten europaweit erhalten werden. Das Netz besteht aus Vogelschutz- und FFH-Gebieten, die nach den in der 

Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, Richtlinie 

92/43/EWG) vorgegebenen Kriterien ausgewiesen werden. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines gemeldeten oder zur Meldung vorgesehenen Natura 2000-Gebietes. Die 

nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete befinden sich in einer Entfernung von rund 1 km (www.naturschutz.rlp.de). 

Eine negative Beeinflussung der Gebiete durch die Planung kann aufgrund der Entfernung ausgeschlossen 

werden. 

2 BESTANDSAUFNAHME UND - BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER 

UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Die Ortsgemeinde Höhn gehört naturräumlich zum „Dreifelder Weiherland“. Dieses besteht aus einem „leicht 

gewellten und zentral eingesenkten, um 430 – 450 m hohen, überwiegend bewaldeten Plateau mit scharfem 

Abbruch nach Westen und herausragenden Kuppen im Süden und Südwesten“ (Institut für Landeskunde 1972). 

Leitbild zur großräumigen Entwicklung des „Dreifelder-Weiherlandes“ ist der Erhalt und die Entwicklung der 

Weiherlandschaft, der Erhalt der hohen Biotopvielfalt, sowie die Entwicklung der Magerwiesen und der Hutweiden. 

Insbesondere sind die Verbindungs- bzw. Vernetzungsfunktionen von Offenlandbiotopen zwischen der 

Westerwälder Seenplatte und der Westerwälder Basalthochfläche zu erhalten und zu entwickeln. 

2.1 Bewertung des Umweltzustandes 

2.1.1 Schutzgut Mensch 

a) Funktion 

Ein Hauptaspekt des Schutzes von Natur und Landschaft ist es, im Sinne einer Daseinsvorsorge die 

Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig, d.h. auch für zukünftige Generationen, zu bewahren und zu 

entwickeln. Neben dem indirekten Schutz durch Sicherung der übrigen Schutzgüter sollen gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschutzes sowie quantitativ und qualitativ 

ausreichende Erholungsräume für den Menschen gesichert werden. Besondere Bedeutung kommt in diesem 

Zusammenhang den Gesetzen zur Luft- und Bodenreinhaltung (BImSchG und BBodSchG), der Abfallentsorgung 

sowie den Regelungen zur Begrenzung von Lärmbelastung (TA-Lärm) sowie zur Förderung der Erholung 
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(BNatSchG) zu. 

b) Bestandsbeschreibung 

Aufgrund des ländlichen Charakters des weitergefassten Planungsraumes ist von einer geringen 

Luftverschmutzung, einem weitgehend ausgeglichenen Kleinklima, einer intakten Erholungsfunktion der Landschaft 

und einer geringen Lärmbelastung der Bevölkerung auszugehen. Die hohen Standards beim Grundwasserschutz 

und Trinkwasserverordnung lassen keine besonderen Beeinträchtigungen der Wasserqualität erwarten. Im gültigen 

Flächennutzungsplan sowie im Bebauungsplan „Am Sportplatz“ ist das Plangebiet als gewerbliche Fläche 

ausgewiesen, so dass die Bedeutung für den Menschen hinsichtlich der Naherholung gering ist; Auswirkungen 

durch gewerbliche Betriebe sind möglich. 

c) Vorbelastung 

Vorbelastungen des Siedlungsbereichs von Höhn in Form von Verkehrslärm und Abgasbelastung ergeben sich im 

Bereich des Plangebietes durch die Bundesstraße B 255. Die Naherholungsfunktion in der Umgebung der Ortslage 

kann bislang im Plangebiet – in Zusammenhang mit den angrenzenden Flächen – entlang der Feldwege gut 

wahrgenommen werden. Nach Realisierung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ würde ein Gewerbegebiet 

vorliegen. 

d) Empfindlichkeit 

Aufgrund der bisherigen planungsrechtlichen Ausweisung des Gebiets besteht für den Menschen eine geringe 

Empfindlichkeit. Durch das geplante Vorhaben werden sich die Verkehre im Verhältnis zur heutigen Situation 

erhöhen, jedoch kann diese Erhöhung auch durch mögliche bereits zulässige Gewerbebetriebe ausgelöst werden. 

2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

a) Funktion 

Tiere und Pflanzen sind ein zentraler Bestandteil des Naturhaushaltes. Als Elemente der natürlichen Stoffkreisläufe, 

als prägende Bestandteile der Landschaft, als Bewahrer der genetischen Vielfalt und als wichtiger Einflussfaktor für 

andere Schutzgüter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser und Boden, klimatischer Einfluss der 

Vegetation, Nahrungsgrundlage für den Menschen) sind Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen, standortgerechten 

Artenvielfalt zu schützen.  

Wildlebende Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften sind gemäß § 1 Abs. 2 BNatSchG zur 

dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt und gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG als Teil des 

Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu erhalten. Ihre Habitate und ihre 

sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder wiederherzustellen. Bestimmte 

Arten unterliegen einem besonderen bzw. einem strengen Schutz gemäß § 44 BNatSchG. Bestimmte Biotope 

unterliegen gemäß § 30 BNatSchG ebenfalls einem gesetzlichen Schutz. 

b) Bestandsbeschreibung 

Pflanzen: 

Bei der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) handelt es sich um die Vegetation, die sich bei Aufgabe 

aller menschlichen Flächennutzungen einstellen würde. Im Plangebiet wäre dies ein Flattergras-Hainsimsen-

Buchenwald (Luzulo-Fagetum milietosum). Bei der aktuellen Vegetation handelt es sich um mäßig intensiv genutzte 

Fettwiesen sowie Feuchtwiesen. Dem vorliegenden Artenschutzgutachten zu Folge, konnten im Plangebiet keine 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen werden. Aufgrund der derzeit ausschließlichen 

intensiven Grünlandnutzung, sind diese Pflanzenarten im Wirkraum des Projektes auch nicht zu erwarten.  
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Tiere 

Ein Fachbeitrag Artenschutz wurde erstellt. Das Untersuchungsgebiet umfasste das Plangebiet sowie die 

unmittelbare Umgebung. Insgesamt wurden folgende Arten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen: 

Vögel:  

- Mäusebussard auf Nahrungsflug  

- Turmfalke auf Nahrungsflug  

- Elster und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Mönchsgrasmücke und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Blaumeise und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Kohlmeise und Jungvögel im Gebüsch am Sportplatz  

- Weidenmeise im Gebüsch am Sportplatz  

- Amsel im Gebüsch am Sportplatz und auf Grünland  

- Zilpzalp im Gebüsch am Sportplatz 

- Gartengrasmücke in Hochstaudenflur am Sportplatz  

- Sumpfrohrsänger in Hochstaudenflur am Sportplatz  

- Bachstelze auf Grünland  

- Mauersegler über Grünland auf Nahrungsflug  

- Rauchschwalbe über Grünland auf Nahrungsflug  

- Mehlschwalbe über Grünland auf Nahrungsflug  

Tagfalter:  

- Großes Ochsenauge (Maniola jurtina)  

- Schornsteinfeger (Aphantopus hyperantus)  

- Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae)  

- Schachbrettfalter (Melanargia galathea)  

- Tagpfauenauge (Nymphalis io)  

- Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae)  

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) in angrenzender Hochstaudenflur an Gr. 

Wiesenknopf  

Fettdruck = artenschutzrechtlich bedeutsame Arten 

Eine Relevanzprüfung wurde durchgeführt. Für Arten, die für das Untersuchungsgebiet relevant sind, wurde eine 

artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 

Falter: 

Im östlich an das Plangebiet angrenzenden Hochstaudensaum konnten Vorkommen des Dunklen Wiesenkopf-

Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) nachgewiesen werden. Drei Falter dieser Art flogen zeitweise an 

Pflanzen des Großen Wiesenknopfes umher, flogen später jedoch in die angrenzenden Hochstaudensäume im 

südlich angrenzenden Talbereich ab. Innerhalb des Plangebietes konnten keine Vorkommen des Dunklen 

Wiesenkopf-Ameisenbläulings nachgewiesen werden.  

Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie: 

Im Plangebiet befinden sich keine Gehölze, die einen Nistplatz für Vögel darstellen könnten. Mehrere Begehungen 

des Plangebietes haben gezeigt, dass sich innerhalb des Projektstandortes keine Brutvögel befinden. Das 

Offenland wird jedoch von verschiedenen Vogelarten (vor allem Greifvögel) als Nahrungshabitat genutzt.  

Der Bestand der in die Artenschutzprüfung einbezogenen Vogelarten kann wie folgt beschrieben werden: 

Die im Plangebiet potentiell erwartete Feldlerche (Alauda arvensis) meidet den Standort aufgrund der hohen 
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Vorbelastung durch die B 255. Zudem bevorzugt die Feldlerche offenes Acker- und Grünland ohne untergliedernde 

Gehölzstrukturen. Innerhalb des Plangebietes konnte die Feldlerche nicht nachgewiesen werden. Im 

Untersuchungsraum konnten die erwarteten Braunkehlchen (Saxicola rubetra) ebenfalls nicht nachgewiesen 

werden. Im weiteren Umfeld sind Brutvorkommen des Braunkehlchens bekannt. Diese werden von der geplanten 

Baumaßnahme aber nicht betroffen. Ebenso konnten keine Neuntöter (Lanius collurio) im Untersuchungsraum 

nachgewiesen werden. Die im weiteren Umfeld vorkommenden Brutvorkommen des Neuntöters sind von der 

geplanten Baumaßnahme nicht betroffen. Die Untersuchungen haben verdeutlicht, dass das Plangebiet von 

Rotmilanen (Milvus milvus) gelegentlich als Nahrungshabitat aufgesucht wird. Ein Brutvorkommen konnte nicht 

nachgewiesen werden. Ein Vorkommen des Schwarzmilans (Milvus migrans) konnte im Plangebiet ebenfalls nicht 

nachgewiesen werden. Ein Mäusebussard (Buteo buteo) wurde im Umfeld des Plangebietes regelmäßig auf 

Nahrungsflügen beobachtet. Ein Nistplatz konnte nicht nachgewiesen werden. Der Turmfalke (Falco tinnunculus) 

wurde im Umfeld des Plangebietes ebenfalls regelmäßig auf Nahrungsflügen beobachtet. Ein Nistplatz konnte nicht 

nachgewiesen werden. Das Plangebiet wird folglich von verschiedenen Vogelarten als Nahrungshabitat genutzt, 

Brutvorkommen sind jedoch nicht vorhanden. 

c)  Vorbelastung 

Eine Vorbelastung für Tiere und Pflanzen besteht durch die B 255 sowie durch die angrenzend vorhandenen 

Gewerbeflächen und würde durch die Umsetzung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ ausgelöst. Durch die 

Revalierung werden weite Teile der Flächen zu Wohnbauland, gemischten und gewerblichen Flächen entwickelt 

und werden der Natur nicht mehr zur Verfügung stehen.  

d)  Empfindlichkeit 

Für den Arten- und Biotopschutz hat das Plangebiet insgesamt eine mittlere-hohe Bedeutung. Diese Bewertung 

stützt sich vor allem auf den großen Flächenanteil der Fettwiesen, die aufgrund der Bewirtschaftungsintensität eine 

nur mittlere Bewertung erfahren haben. Sie haben jedoch das Potential, sich bei geringerer Nutzungsintensität zu 

sehr wertvollen Biotopen zu entwickeln. Die Ausweisungen des Bebauungsplanes verursachen artenschutzrechtlich 

potenziell bedeutsame Eingriffe in Natur und Landschaft. Es entsteht durch die Flächeninanspruchnahme für 

Gebäude, Parkplätze und Zufahrten ein Biotopverlust von ca. 0,68 ha intensiv genutztem Grünland. Durch die 

Flächeninanspruchnahme für neugestaltete Grünflächen entsteht ein Biotopverlust von ca. 0,41 ha intensiv 

genutztem Grünland. Die geplante Bebauung erhöht die Barrierewirkung zwischen der Ortslage und den 

angrenzenden Biotopflächen nicht. Eine Zerschneidung von Teillebensräumen sowie eine Beeinträchtigung des 

Austausches von Arten zwischen den unterschiedlichen Lebensraumbestandteilen werden durch die Bebauung 

nicht bewirkt. Neben diesen anlagebedingten Wirkfaktoren werden in der Artenschutzprüfung bau- und 

betriebsbedingte Wirkfaktoren ermittelt. Während der Bauzeit ist mit einer Beeinträchtigung von Biotopflächen im 

Umfeld der Baufläche sowie mit Erschütterungen zu rechnen. Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind nicht zu erwarten, 

da gegenüber der heutigen Vorbelastung nicht mit einer weiteren erheblichen Belastung und Störung zu rechnen 

ist.  

Im Plangebiet sind keine Brutstätten von Vögeln vorhanden. Die Umgebung des Plangebietes wird allerdings als 

Nahrungshabitat von Rotmilanen, Mäusebussarden und Turmfalken genutzt. Für diese Arten bestehen ausreichend 

Ausweichmöglichkeiten in die angrenzenden Offenlandflächen. Zudem kann das Plangebiet nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme im Bereich der verbleibenden Grünflächen weiterhin als Nahrungshabitat genutzt werden.  

Innerhalb des Plangebietes konnten keine Tagfalter nachgewiesen werden. Von einer potentiellen Betroffenheit 

sonstiger Tierarten nach FFH-Richtlinie durch das geplante Vorhaben ist nicht auszugehen.  

Die Artenschutzprüfung verdeutlicht, dass durch die Planung zwar ein Biotopverlust entsteht und 

Lebensraumelemente verändert werden, ein Verbotstatbestand des § 44 BNatSchG jedoch nicht vorliegt. Die 

Populationen der betroffenen Arten verbleiben durch die räumliche Begrenztheit des Eingriffes sowie durch 

vorhandene Ausweichbiotope trotz der geplanten Baumaßnahme in einem günstigen Erhaltungszustand. 
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Außerhalb des Plangebietes verbleiben ausreichende Flächen, die Nahrungs- und Jagdhabitate ersetzen können. 

Gemäß der Empfehlung des Artenschutzgutachtens werden Maßnahmen zur Vermeidung und zum Schutz 

durchgeführt, um Gefährdungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder von europäischen Vogelarten 

zu vermeiden oder zu mindern. Folgende Hinweise werden dementsprechend in den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

- V1 Während der Bauzeit sind die entsprechenden Schutzvorschriften für die Lagerung und die 

Verwendung von wasser- und bodengefährdenden Stoffen zu beachten.  

- S1 Der vorhandene Hochstaudensaum östlich des Baugebietes und die dort vorhandenen Feldgehölze 

sind dauerhaft zu erhalten und im Bestand zu schützen.  

- S2 Bei allen Bauarbeiten sind die DIN 18920 und die RAS-LP 4 zum Schutz des Oberbodens und der 

Gehölze unbedingt zu beachten und anzuwenden. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind bei der vorliegenden Planung nicht erforderlich. 

2.1.3 Schutzgut Boden 

a) Funktion 

Die Funktion des Bodens für den Naturhaushalt ist auf vielfältige Weise mit den übrigen Schutzgütern verknüpft. Er 

dient u.a. als Lebensraum für Bodenorganismen, Standort und Wurzelraum für Pflanzen, Standort für menschliche 

Nutzungen (Gebäude, Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft), Wasserspeicher und Schadstofffilter.  

Fachgesetzliche Vorgaben ergeben sich aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie aus dem 

BNatSchG. Gemäß § 1 BBodSchG sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten 

sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge vor nachteiligen Einwirkungen 

auf den Boden zu treffen. Es sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion sowie seiner Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. Böden sind gemäß § 1 Abs. 

3 Nr. 2 BNatSchG so zu erhalten, dass sie Ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können. Natürliche oder von 

Natur aus geschlossene Pflanzendecken sowie Ufervegetation sind zu sichern. Bodenerosionen sind zu vermeiden. 

b) Bestandsbeschreibung 

„Die Klimaxböden des Westerwaldes sind die Braun- und Parabraunerden, die entsprechend den bodenbildenden 

Faktoren differenziert ausgebildet sind. Den Hauptanteil haben die terrestrischen Böden, die in Böden auf 

magmatischen Gesteinen und Böden auf metamorphen und Sediment-Gesteinen unterteilt werden. Der im Hohen 

Westerwald vorherrschende Basalt verwittert zu mineralreichem, dunkelbraunem Lehm, der durch seine hohe 

Wasserspeicherkapazität meist schwer und kalt ist. Die Durchfeuchtung ändert sich mit der Hangneigung und dem 

Skelettanteil. Die schweren, basenreichen Braunerden eignen sich für Weizen- oder Rübenanbau oder werden als 

Grünlandstandorte genutzt. (Häbel in Planung vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Westerwald 1991) 

In der „Übersichtskarte der Bodentypengesellschaften von Rheinland-Pfalz“ (Geologisches Landesamt Rheinland-

Pfalz 1966) werden für das Plangebiet folgende Aussagen getroffen: 

Art des Gesteins/ der 

Ablagerung 

Bodentypen-

gesellschaft, Haupt- 

(Nebentypen) 

Bodenarten: Haupt- 

(Nebenbodenarten): 

Geologische  

Altersstellung 

Vorkommen,  

Bemerkungen 

Basalt und Andesit 

(basaltische 

Lockergesteine) 

Ranker, Braunerde, 

basenreich 

(Rohboden) 

(Fels) Blöcke, Steine, 

Grus, Lehm 

quartäres und 

tertiäres Alter 

Westerwald und 

Eifel 
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c)  Vorbelastung 

Eine Vorbelastung des Bodens wird nicht gesehen.  

d) Empfindlichkeit 

Die vorhandene Bodenart (Lehm) weist eine hohe bis mittlere Absorptionsfähigkeit für Nährstoffe auf und erlaubt 

eine mittlere Wasserdurchlässigkeit. Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffbelastungen kann als „mittel“ 

eingeschätzt werden. 

Bereits durch den rechtskräftigen Bebauungsplan werden Auswirkungen auf die Bodenschichtung, die 

Bodenverdichtung und durch die Flächenversiegelung entstehen. 

2.1.4 Schutzgut Wasser 

a) Funktion 

Das Element Wasser ist die Grundlage für jedes organische Leben. Vom Wasserdargebot ist die Vegetation direkt 

oder indirekt sowie auch die Fauna in einem Gebiet abhängig. Ebenso wird das Kleinklima durch den lokalen 

Wasserhaushalt beeinflusst. Für den Menschen ist der natürliche Wasserhaushalt v.a. als Trinkwasserreservoir zu 

schützen. Darüber hinaus ist als Abwehr vor der zerstörerischen Kraft des Wassers der Hochwasserschutz zu 

beachten. 

Gemäß § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 

und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete sind im Hinblick auf deren 

Wasserhaushalt zu vermeiden, damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. Gemäß § 1 Abs. 

2 Nr. 3 BNatSchG sind natürliche oder naturnahe Gewässer sowie deren Uferzonen und natürliche 

Rückhalteflächen zu erhalten, zu entwickeln und wiederherzustellen. Änderungen des Grundwasserspiegels, die zu 

einer nachhaltigen Beeinträchtigung schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu vermeiden, unvermeidbare 

Beeinträchtigungen sind auszugleichen. Nach § 61 BNatSchG dürfen außerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile an stehenden Gewässern mit einer Größe von mehr als einem Hektar in einem Abstand bis fünfzig Metern 

von der Uferlinie bauliche Anlagen nicht errichtet oder wesentlich verändert werden. 

b) Bestandsbeschreibung 

Das Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz (1989) trifft in der Karte „Gewässerkundliches 

Grundmeßnetz“ für den Bereich des Plangebietes die folgenden Aussagen: 

Grundwasserland-

schaft 

Geografische  

Verbreitung 

Art des  

Grundwasserleiters 

Grundwasserführung 

Tertiäre Vulkanite Westerwald Kluftgrund-

wasserleiter 

mittel bis stark 

Stehende Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

c)  Vorbelastung 

Eine Vorbelastung des Schutzgutes ist nicht bekannt. 

d) Empfindlichkeit 

Durch den Bebauungplan „Am Sportplatz“ wird aufgrund der Flächenversiegelung die Versickerung und somit 

Grundwasserneubildung beeinträchtigt. Gleichzeitig werden die Schmutzwassermengen erhöht; das Regenwasser 

wird zentral in eine Vorflut eingeleitet. 
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2.1.5 Schutzgüter Klima und Luft 

a) Funktion 

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage insbesondere für die Vegetationsentwicklung. Darüber hinaus ist das 

Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung 

verantwortlich. Luft wiederum ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die 

Atmosphäre Funktionen als Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine 

regelmäßige Frischluftzufuhr sind Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind Beeinträchtigungen des Klimas zu vermeiden. Hier kommt dem Aufbau 

einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 

besondere Bedeutung zu (Ergänzende Vorschrift zum Umweltschutz, § 1a Abs. 5 BauGB). Auf den Schutz und die 

Verbesserung des Klimas, einschließlich des örtlichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege hinzuwirken. Den Schutz vor schädlichen Immissionen regelt das 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 

b) Bestandsbeschreibung 

Die Region um Höhn wird durch das "Ozeanische Berglandklima" geprägt, das durch kalte Winter und hohe 

Niederschläge (über 1000 mm Jahresniederschlag) charakterisiert ist. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 

lediglich 6° C. 

Das lokal wirksame Klima wird durch die regionalen Klimatypen, sowie durch die lokale topographische Situation 

bestimmt.  

Grünländer tragen zur Kaltluftentstehung bei. Dies ist immer dann von besonderer Bedeutung, wenn die Kaltluft in 

einen belasteten Bereich einfließen und dort zu einem klimatischen Ausgleich beitragen kann. Zu den belasteten 

Bereichen gehören vor allem dicht bebaute Stadtgebiete, in denen es im Sommer wegen mangelnder 

Durchgrünung zu einer starken Aufheizung kommt. 

Zum einen handelt es sich bei der Ortslage Höhn nicht um einen derartig verdichtet bebauten Bereich. Vielmehr 

weist die Ortslage aufgrund der eher ländlichen Struktur einen hohen Grünanteil auf, so dass auch bei starker 

Sonneneinstrahlung nicht von einer Überhitzung auszugehen ist. Zum anderen fließt die im Plangebiet entstehende 

Kaltluft aufgrund der gegebenen Topographie talabwärts von der Ortslage Höhn weg. Somit tragen die Flächen des 

Plangebietes nicht zu einem klimatischen Ausgleich im Bereich von Höhn bei. 

c)  Vorbelastung 

Durch die Realisierung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ wird die Fläche versiegelt und steht dann einer 

klimatischen Funktion nicht mehr zur Verfügung. 

d) Empfindlichkeit 

Das Plangebiet gehört zu einem Kaltluftentstehungsgebiet. Diese sind dort von Bedeutung, wo die Kaltluft zu 

bebauten Ortslagen hin abfließen kann und somit ein Luftaustausch mit der erwärmten Luft der Siedlung stattfindet. 

Dies ist hier nicht der Fall, da die entstehende Kaltluft hangabwärts  von der Ortslage Höhn weg fließt. Die 

Bedeutung des Bereiches für das Klimapotential ist daher gering. 

Durch das neue Vorhaben werden keine zusätzlichen Auswirkungen auf Klimafunktionen entstehen. 

2.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 

a) Funktion 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die Komposition 
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verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Neben der Bewahrung 

typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch für den Erholungswert der Landschaft eine 

große Rolle. 

Gemäß § 1 Abs. 4 BNatSchG ist die Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer 

Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. 

b) Bestandsbeschreibung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um Teile eines großen Offenlandbereichs der aufgrund der Topographie von 

der Ortslage Höhn aus sehr gut einsehbar ist.  

c)  Vorbelastung 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ergeben sich vor allem in akustischer und optischer Form durch die 

B 255, die von Höhn aus in Richtung Südwesten verläuft. Durch den Bebauungsplan „Am Sportplatz“ ist das 

Landschaftsbild bereits gestört, da ein Gewerbegebiet ermöglicht wird. Es findet eine Überprägung des Reliefs 

statt. 

d) Empfindlichkeit 

Die Ortsgemeinde Höhn befindet sich in einem ausgesprochen ländlich und idyllisch wirkenden Naturraum. 

Unterstützt wird dieses Erscheinungsbild durch das bewegte Relief, und den Wechsel von landwirtschaftlichen 

Flächen und Wald.  

Das Plangebiet ist nach Realisierung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ nicht von weiteren Beeinträchtigungen 

hinsichtlich des Landschaftsbildes betroffen. 

2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

a) Funktion 

Kultur- und Sachgüter besitzen ihre Funktion aufgrund ihres historischen Dokumentationspotenzials sowie ihrer 

wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzung. Unter dem Begriff Kulturgüter fallen die Bau- und Bodendenkmale 

als Einzelobjekt oder als Ensemble einschließlich ihres Umgebungsschutzes sowie das Ortsbild. Dazu zählen auch 

räumliche Beziehungen, kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsteile, Sichtbeziehungen etc.  

Wichtige Ziele zum Schutz und Erhalt von Kultur- und sonstigen Sachgütern ergeben sich aus dem 

Denkmalschutzgesetz (§§ 1, 2, 7, 8 DSchG NRW). Unter Denkmalschutzgesichtspunkten ist es ein Ziel, Kulturgüter 

dauerhaft zu erhalten und zu sichern. Nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler in Nordrhein-

Westfalen sind bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen.  

b) Bestandsbeschreibung 

Kultur- und sonstige Sachgüter, wie beispielsweise historische Gebäude, Kultur- oder Bodendenkmäler, sind für 

das Plangebiet und dessen Einwirkungsbereich nicht bekannt. 

c)  Vorbelastung 

Es existieren keine Vorbelastungen. 

d) Empfindlichkeit 

Es werden keine Auswirkungen entstehen. 
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3 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Zwischen allen Schutzgütern bestehen vielfältige Wechselbeziehungen als Wirkungszusammenhänge oder -

abhängigkeiten. Wird ein Schutzgut direkt beeinflusst, wirkt sich das meist indirekt auch auf andere Schutzgüter 

aus. Um nur einige Beispiele zu nennen, verändert die Beseitigung von Vegetation das Kleinklima und vernichtet 

Lebensraum für Tiere, Eingriffe in den Boden vermindern dessen Schutzfunktion für den Wasserhaushalt, ein 

veränderter Wasserhaushalt wirkt sich u.U. auf die Vegetationszusammensetzung aus usw.. Diese 

Wechselbeziehungen sind nicht nur bei der Betrachtung von Eingriffen in den Naturhaushalt wichtig, sondern 

müssen auch bei der Wahl geeigneter Ausgleichsmaßnahmen beachtet werden. 

Von den allgemeinen ökosystemaren Zusammenhängen abgesehen, bestehen keine besonderen 

Wechselbeziehungen im Plangebiet. 

4 ERGEBNIS DER ALTERNATIVENPRÜFUNG 

Die Alternativenprüfung soll gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufzeigen, ob (- unter 

Berücksichtigung der Planungsziele und unter Beibehaltung des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhabens -) 

vertretbare Planungsvarianten denkbar sind.  

Innerhalb der Ortslage von Höhn sind keine freistehenden und verfügbaren Flächen innerhalb des Zentralen 

Versorgungsbereiches verfügbar. Die Planung ist jedoch nur innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches 

umsetzbar. Es bestehen somit keine sinnvollen Planungsalternativen. 

5 ENTWICKLUNGSPROGNOSEN 

Gemäß der Anlage zum BauGB N.2 Buchstabe b ist dem Umweltbericht auch eine Prognose über die Entwicklung 

des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung darzustellen.  

5.1 Prognose bei Durchführung der Planung 

5.1.1 Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Landschaft 

Durch die Änderung des Bebauungsplans werden keine Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

erwartet. Bereits heute ist eine Überbauung zulässig. 

5.1.2 Auswirkungen auf Boden, Wasser und Klima 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden keine Auswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. Bereits heute 

ist eine Bebauung zulässig. 

5.1.3 Auswirkungen auf Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter und Mensch 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden keine Auswirkungen auf die Schutzgüter erwartet. Bereits heute 

ist eine Bebauung zulässig. Schadstoffauswirkungen können geringer als bei anderen gewerblichen Betrieben 

ausfallen. 

5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 

Ohne eine Durchführung der Planung würde das Plangebiet gemäß dem Bebauungsplan als Gewerbegebiet 

genutzt werden. Je nachdem, welche Betriebe sich hier ansiedeln würden, könnten ggf. größere Auswirkungen 

durch Schadstoffe oder Schallimmissionen hervorgerufen werden.  
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6 GEPLANTE VERMEIDUNGS-, MINDERUNGS- UND AUSGLEICHSMAßNAHMEN 

Für die Planungsebene des Bebauungsplans ist die folgende Feststellung in Bezug auf die Vermeidung, 

Verminderung und dem Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen von Bedeutung: 

Mit der Bebauungsplanänderung werden keine gesetzlich geschützten Arten, Biotope und andere 

Umweltschutzgüter erheblich beeinträchtigt sowie keine sonstigen umweltrelevanten Grenz- oder 

Orientierungswerte überschritten. Insofern wird die Bauleitplanung als zulässig im Sinne der Umweltvorsorge 

eingestuft. 

7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

Angaben 

Es ergaben sich keine weiteren Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben. 

7.2 Angaben zu geplanten Überwachungsmaßnahmen  

Die Überwachung der erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen infolge der  

Planrealisierung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüberwachung nach 

Wasserhaushalts-, Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), Bundesbodenschutz- (Altlasten), 

Bundesnaturschutzgesetz sowie weitere Regelungen. Besondere Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht 

vorgesehen. 

7.3 Zusammenfassung  

Die Auswirkungen sind bei der Darstellung als Sonderbaufläche im Vergleich zur vorherigen Darstellung als 

gewerbliche Baufläche zu beurteilen. Insgesamt ergeben sich für alle Schutzgüter keine negativen Auswirkungen. 

Bereits durch die Inanspruchnahme als gewerbliche Flächen würden Auswirkungen auf den Boden, die 

Grundwasserneubildung, in geringem Maße auf das Klima, auf die Landschaft und den Wegfall von Grünland 

entstehen. Auswirkungen auf Kulturgüter und planungsrelevante Arten wurden bereits im Ursprungsplan nicht 

angenommen. 
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TEIL 3: BILANZIERUNG 

1 GEGENÜBERSTELLUNG VON EINGRIFF UND AUSGLEICH 

Die Ermittlung der Größe der erforderlichen Kompensationsfläche richtet sich nach den durch den Bebauungsplan 

zulässigen und unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Als unvermeidbarer Eingriff wird die maximal 

zulässige Versiegelung durch Bebauung, Hof- und Verkehrsflächen gewertet. 

Die Bilanzierung berücksichtigt bereits die durch den Bebauungsplan „Am Sportplatz“ versiegelbaren Flächen.  

 Bebauungsplan „Am 
Sportplatz“ 

1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Am 
Sportplatz“ 

Zulässige Versiegelung durch 
Bebauung 

Gewerbegebiet (10.338 m² 
*GRZ 0,6): 

= 6.203 m² 

Sondergebiet (10.338 m² * 
GRZ 0,6) 

= 6.203 m²  

2 BEWERTUNG 

Maßgebend für die Ermittlung der notwendigen Kompensationsflächengröße ist die anrechenbare maximale 

Versiegelung durch neue Bebauung, Es erfolgt somit keine neue Versiegelung. Als Kompensationsflächen werden 

von der Ortsgemeinde Höhn im Rahmen des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ folgende Flächen/ Teilflächen zur 

Verfügung gestellt:  

Teilflächen des Flurstückes 10, Flur 37, Waldort 3a,  

Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von  0,6 ha 

Teilflächen des Flurstückes 3/1, Flur 34, Waldort 6 b,  

Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von  0,8 ha  

Teilflächen des Flurstückes 5/9, Flur 41, Waldort 46 a, 

Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von  2,1 ha  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Größe der zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen insgesamt:   ca. 35.000 qm 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



GEMEINDE HÖHN       BEGRÜNDUNG ZUM SATZUNGSBESCHLUSS  

    ZUR 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS „AM SPORTPLATZ“ 

 

VDH PROJEKTMANAGEMENT GMBH ERKELENZ                            STAND: SEPTEMBER 2015     41 / 41  

QUELLENANGABEN 

 Brüll  Löwenguth 2011: Bebauungsplan „Am Sportplatz, Ortsgemeinde Höhn, Umweltbericht 

 Freiraumplanung Diefenthal 2014: Fachbeitrag Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG zum Bebauungsplan 

1. Änderung „Am Sportplatz“ 

 ISU 2012: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Verbandsgemeinde Westerburg 

 Planungsbüro Holger Fischer 2015: Verlagerung und Erweiterung des Edeka-Marktes – 

Auswirkungsanalyse gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO 

 

 



 Projektmanagement GmbH - Maastrichter Straße 8 - 41812 Erkelenz - vdh@vdhgmbh.de 

 

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB                  STAND: SEPTEMBER  2015 

 

 

 

 

 

 

 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG ZUR 

1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS 

„AM SPORTPLATZ“ 

 

ORTSGEMEINDE HÖHN,  

VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG 

 
 

  



GEMEINDE HÖHN       ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG  

    ZUR 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS „AM SPORTPLATZ“ 

  

VDH PROJEKTMANAGEMENT GMBH ERKELENZ                           STAND: SEPTEMBER 2015           1       

Inhalt 

 Einleitung 2 1

 Anlass der Planung und Planungsziel 2 2

 Berücksichtigte Umweltbelange 2 3

3.1 Berücksichtigte Umweltbelange nach Schutzgütern .................................................................................................................. 3 

3.1.1 Schutzgut Mensch 3 

3.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 3 

3.1.3 Schutzgut Boden 4 

3.1.4 Schutzgut Wasser 4 

3.1.5 Schutzgut Klima und Luft 4 

3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 4 

3.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 4 

3.2 Ausgleichsflächen und -maßnahmen ......................................................................................................................................... 5 

 Berücksichtigte Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 5 4

4.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) ........................................................................................................ 5 

4.2 Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) ............................................................................................................... 5 

4.3 Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) .................................................................................................................................................... 6 

4.4 Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) .................................................................................................................................. 6 

 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 6 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEMEINDE HÖHN       ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG  

    ZUR 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS „AM SPORTPLATZ“ 

  

VDH PROJEKTMANAGEMENT GMBH ERKELENZ                           STAND: SEPTEMBER 2015           2       

 EINLEITUNG 1

Aufgrund der gegenüber der ursprünglichen Planung „Am Sportplatz“ veränderten Planungsgrundzüge wurde 
die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ im Regelverfahren durchgeführt. Der Flächennut-
zungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. 

Gemäß § 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen. Die zu-
sammenfassende Erklärung hat Angaben zur Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten gewählt wurde, zu enthalten.  

 ANLASS DER PLANUNG UND PLANUNGSZIEL 2

Die Edeka plant in der Ortsgemeinde Höhn, Verbandsgemeinde Westerburg, die Errichtung eines Vollsorti-
menters mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 1.600 m² inklusive Shop-Flächen. Hierbei handelt es sich um 
eine Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Edeka-Marktes um 500 m² Verkaufsfläche innerhalb der 
Gemeinde Höhn; der bestehende Markt hat eine Größe von ca. 1.100 m² Verkaufsfläche.  

Die Planung ist erforderlich, um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung von Höhn mit einem breiten 
Sortiment an Lebensmitteln langfristig sicherzustellen. In Höhn besteht nur ein Lebensmittelvollsortimenter, 
nämlich der angesprochene Edeka-Markt. Der bestehende Markt mit 1.100 m² Verkaufsfläche erfüllt weder 
baulich noch konzeptionell die Anforderungen an moderne Lebensmittelmärkte. Auf dem jetzigen Grundstück 
ist eine Vergrößerung aufgrund der herangerückten Bebauung bzw. der angrenzenden Stellplätze nicht mög-
lich, so dass der Markt verlagert werden muss. Daneben wurde im Rahmen der Aufstellung des inzwischen 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Am Sportplatz“ die Fläche des bestehenden Marktes als Gewerbege-
biet überplant. Somit besteht für den heutigen Standort nur noch Bestandschutz. Eine Erweiterung ist nicht 
möglich.  

Aus Sicht der Ortsgemeinde Höhn kann durch das Vorhaben die Versorgung der Bevölkerung mit einem brei-
ten Sortiment langfristig sichergestellt werden. Die Verbandsgemeinde Westerburg kann das zweitwichtigste 
Versorgungszentrum neben Westerburg sichern. 

Der Bebauungsplan „Am Sportplatz“ mit einer gesamten Plangebietsgröße von 14,6 ha wurde als Satzung 
beschlossen. Zur Realisierung des Einzelhandelsvorhabens ist eine Änderung der Flächenausweisung von 
einem Gewerbegebiet in eine Sonderbaufläche erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans. 

 BERÜCKSICHTIGTE UMWELTBELANGE 3

Vorliegend handelt es sich um die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“. Im Rahmen des Be-
bauungsplans „Am Sportplatz“ wurde ein Umweltbericht, der Aussagen zur Beeinträchtigung der Schutzgüter 
enthält, erstellt. Zudem wurden seinerzeit im Planverfahren ein landschaftspflegerischer Begleitplan sowie 
Boden- und Lärmschutzgutachten erstellt, deren Ergebnisse in der Planzeichnung sowie in den textlichen 
Festsetzungen berücksichtigt wurden. Die im Bebauungsplan „Am Sportplatz“ berücksichtigten Umweltbelan-
ge werden im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans ebenfalls berücksichtigt. Im Rahmen der 1. Än-
derung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ wurde zudem ein Umweltbericht gem. § 2a BauGB erstellt, in 
dem alle Umweltbelange ermittelt, beschrieben und bewertet wurden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung 
werden im Folgenden erläutert.  
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3.1 Berücksichtigte Umweltbelange nach Schutzgütern 

3.1.1 Schutzgut Mensch  

Im Bebauungsplan „Am Sportplatz“ war das Plangebiet vor der 1. Änderung als gewerbliche Fläche festge-
setzt, so dass die Bedeutung für den Menschen hinsichtlich der Naherholung bereits gering war. Auswirkun-
gen durch gewerbliche Betriebe waren vor der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ möglich. 
Vorbelastungen in Form von Verkehrslärm und Abgasen ergeben sich im Bereich des Plangebietes durch die 
Bundesstraße B 255. Aufgrund der bisherigen planungsrechtlichen Ausweisung als Gewerbegebiet besteht für 
den Menschen eine geringe Empfindlichkeit.  

Durch das geplante Vorhaben werden sich die Verkehre im Verhältnis zur heutigen Situation erhöhen, jedoch 
konnte diese Erhöhung bereits durch die im Bebauungsplan „Am Sportplatz“ zulässigen Gewerbebetriebe 
ausgelöst werden. Festsetzungen die seinerzeit im Bebauungsplan „Am Sportplatz“ unter anderem auch zum 
Schutz des Menschen getroffen wurden, werden im Rahmen der 1. Änderung übernommen. Zu nennen sind 
beispielsweise die schalltechnische Festsetzung sowie die Festsetzung des Schutzstreifens der Freileitung. In 
den Bereichen der Bebauungsplanänderung ändert sich für das Schutzgut Mensch somit faktisch kaum etwas 
im Vergleich zu dem Zustand vor der Planung. 

3.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ wurde ein Fachbeitrag Artenschutz erar-
beitet. Im Plangebiet konnten keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen werden. 

Artenschutzrechtlich bedeutsame Tierarten konnten hingegen im Plangebiet nachgewiesen werden. Im östlich 
an das Plangebiet angrenzenden Hochstaudensaum konnten Vorkommen des Dunklen Wiesenkopf-
Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) nachgewiesen werden. Drei Falter dieser Art flogen zeitweise an 
Pflanzen des Großen Wiesenknopfes umher, flogen später jedoch in die angrenzenden Hochstaudensäume 
im südlich angrenzenden Talbereich ab. Innerhalb des Plangebietes konnten keine Vorkommen des Dunklen 
Wiesenkopf-Ameisenbläulings nachgewiesen werden. Im Plangebiet befinden sich keine Gehölze, die einen 
Nistplatz für Vögel darstellen könnten. Mehrere Begehungen des Plangebietes haben gezeigt, dass sich in-
nerhalb des Projektstandortes keine Brutvögel befinden. Das Plangebiet wird jedoch von verschiedenen Vo-
gelarten als Nahrungshabitat genutzt.  

Eine Vorbelastung für Tiere und Pflanzen besteht durch die B 255 sowie durch die angrenzend vorhandenen 
Gewerbeflächen und würde darüber hinaus durch die Umsetzung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ aus-
gelöst. Die Festsetzungen des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ verursachen artenschutzrechtlich potenziell 
bedeutsame Eingriffe in Natur und Landschaft. Die 1. Änderung des Bebauungsplans erhöht die Barrierewir-
kung zwischen der Ortslage und den angrenzenden Biotopflächen nicht. Eine Zerschneidung von Teillebens-
räumen sowie eine Beeinträchtigung des Austausches von Arten zwischen den unterschiedlichen Lebens-
raumbestandteilen werden durch die Bebauung nicht bewirkt. Neben diesen anlagebedingten Wirkfaktoren 
werden in der Artenschutzprüfung zudem bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren ermittelt. Während der Bau-
zeit ist mit einer Beeinträchtigung von Biotopflächen im Umfeld der Baufläche sowie mit Erschütterungen zu 
rechnen. Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind nicht zu erwarten, da gegenüber der heutigen Vorbelastung nicht 
mit einer weiteren erheblichen Belastung und Störung zu rechnen ist. Für die Arten, die das Plangebiet als 
Nahrungshabitat nutzen, bestehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten in die angrenzenden Offenlandflä-
chen. Zudem kann das Plangebiet nach Fertigstellung der Baumaßnahme im Bereich der verbleibenden 
Grünflächen weiterhin als Nahrungshabitat genutzt werden.  

Die Artenschutzprüfung verdeutlicht, dass durch die Planung zwar ein Biotopverlust entsteht und Lebensrau-
melemente verändert werden, ein Verbotstatbestand gemäß § 44 BNatSchG jedoch nicht vorliegt. Gemäß der 
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Empfehlung des Artenschutzgutachtens werden Maßnahmen zur Vermeidung und zum Schutz durchgeführt. 
Folgende Hinweise werden dementsprechend in den Bebauungsplan aufgenommen: 

- V1 Während der Bauzeit sind die entsprechenden Schutzvorschriften für die Lagerung und die Ver-
wendung von wasser- und bodengefährdenden Stoffen zu beachten.  

- S1 Der vorhandene Hochstaudensaum östlich des Baugebietes und die dort vorhandenen Feldgehöl-
ze sind dauerhaft zu erhalten und im Bestand zu schützen.  

- S2 Bei allen Bauarbeiten sind die DIN 18920 und die RAS-LP 4 zum Schutz des Oberbodens und der 
Gehölze unbedingt zu beachten und anzuwenden. 

3.1.3 Schutzgut Boden 

Bereits durch den rechtskräftigen Bebauungsplan „Am Sportplatz“ werden Auswirkungen auf die Boden-
schichtung, die Bodenverdichtung und durch die Flächenversiegelung entstehen. Die im Bebauungsplan „Am 
Sportplatz“ für das Plangebiet festgesetzte Grundflächenzahl von 0,6 wird im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplans nicht verändert. Ebenso werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch die 1. Ände-
rung nicht verändert. Die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplans bewirkt somit keine Änderung für das 
Schutzgut Boden. 

3.1.4 Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des geplanten Wasserschutzgebietes für den „Stollen Alexandria“. 
Seit Dezember 2014 besteht hier eine Anordnung zur vorläufigen Unterschutzstellung. Die Wasserschutzver-
ordnung ist zu beachten. Die Abwasserbeseitigung erfolgt im modifizierten Trennsystem. Bereits durch den Be-
bauungsplan „Am Sportplatz“ wird aufgrund der Flächenversiegelung die Versickerung und somit Grundwas-
serneubildung beeinträchtigt. Gleichzeitig werden die Schmutzwassermengen erhöht; das Regenwasser wird 
zentral in eine Vorflut eingeleitet. Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ wirkt sich nicht auf 
das Schutzgut Wasser aus.  

3.1.5 Schutzgut Klima und Luft  

Bereits durch die Festsetzungen des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ kann die Fläche des Plangebietes 
versiegelt werden und steht einer klimatischen Funktion dann nicht mehr zur Verfügung. Die im Bebauungs-
plan „Am Sportplatz“ für das Plangebiet getroffenen Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen, die sich positiv auf das Kleinklima auswirken können, werden im Rahmen der 
1. Änderung des Bebauungsplans übernommen. Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ 
werden keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Klimafunktionen entstehen.  

3.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um Teile eines großen Offenlandbereichs, der aufgrund der Topographie 
von der Ortslage Höhn aus sehr gut einsehbar ist. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ergeben sich vor 
allem durch die B 255, die von Höhn aus in Richtung Südwesten verläuft. Durch den Bebauungsplan „Am 
Sportplatz“ findet bereits ein Eingriff in das Landschaftsbild statt, der durch die 1. Änderung (Sondergebiet 
statt Gewerbegebiet) nicht erhöht wird. 

3.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter, wie beispielsweise historische Gebäude, Kultur- oder Bodendenkmäler, sind 
für das Plangebiet und dessen Einwirkungsbereich nicht bekannt. 
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3.2 Ausgleichsflächen und -maßnahmen 

Der erforderliche Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ist bereits durch den Bebauungsplan „Am 
Sportplatz“ abgegolten. Als Kompensationsflächen werden in diesem Bebauungsplan von der Ortsgemeinde 
Höhn folgende Flächen/ Teilflächen zur Verfügung gestellt:  

 Teilflächen des Flurstückes 10, Flur 37, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 0,6 ha 
(Waldort 3a); 

 Teilflächen des Flurstückes 3/1, Flur 34, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 0,8 ha 
(Waldort 6 b); 

 Teilflächen des Flurstückes 5/9, Flur 41, Gemarkung Höhn- Urdorf in einer Flächengröße von 2,1 ha 
(Waldort 46 a). 

Über diese dort bilanzierten Eingriffe werden keine hinausgehenden Eingriffe erfolgen. 

 BERÜCKSICHTIGTE ERGEBNISSE DER ÖFFENTLICHKEITS- UND 4
BEHÖRDENBETEILIGUNG 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ wurden die 
Öffentlichkeit und die Behörden beteiligt (§ 3 und § 4 BauGB). Im Folgenden wird erläutert, auf welche Art und 
Weise, die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden.  

4.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist eine Stellungnahme der Öffentlichkeit 
eingegangen. Aufgrund der Stellungnahme wurde eine Änderung der in der Begründung zitierten Einwohner-
zahl von Höhn vorgenommen. Zudem ist der zunächst zusätzlich geplante nicht großflächige Einzelhandels-
betrieb unter anderem aufgrund der Anregung aus der Öffentlichkeit nicht mehr Bestandteil der Planung. Die 
Stellungnahme hat darüber hinaus nicht zu weiteren Planänderungen geführt.  

4.2 Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind Stellungnahmen von verschiedenen 
Behörden und Trägern öffentlicher Belange eingegangen. Die vorgebrachten Belange wurden gemäß § 1 Abs. 
7 BauGB untereinander und gegeneinander abgewogen. Die Abwägungsentscheidungen sind in den Abwä-
gungsprotokollen detailliert dokumentiert.  

Aufgrund der Stellungnahme der Telekom wurden Aussagen zur telekommunikatorischen Versorgung in die 
Begründung aufgenommen. Aufgrund der Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und Bergbau wur-
den Hinweise bezüglich des Abbaus von Rohstoffen sowie bezüglich Boden/Baugrund in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Aufgrund der Stellungnahme der KV Netz wurde eine Anpassung der Planzeichnung vorge-
nommen. Der Schutzstreifen der Freileitung wurde als Fläche, die von Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt. 
Zudem wurde ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in den Plan aufgenommen. Darüber hinaus erfolgte aufgrund 
der Stellungnahme der KV Netz eine Ergänzung der Begründung. Aufgrund der Stellungnahme des LBM wer-
den Hinweise zu Abgrabungen und Aufschüttungen, Neuanpflanzungen und Einfriedungen in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat dazu beige-
tragen, dass der nicht großflächige Einzelhandelsbetrieb nicht mehr Bestandteil der Planung ist. Die Flächen-
größe des Plangebietes wurde dementsprechend ebenfalls angepasst. Darüber hinaus wurden aufgrund der 
Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord geringfügige Ergänzungen und Änderungen 
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der Begründung vorgenommen. Aufgrund der Stellungnahme der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in 
Montabaur wurde der Bezugspunkt für die zulässige Höhe der Werbeanlage festgesetzt. Zudem wurde auf-
grund der Stellungnahme der Kreisverwaltung eine schalltechnische Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB in den Plan aufgenommen. Die Pflanzliste wurde aufgrund der Stellungnahme des BUND Landesver-
bandes Rheinland-Pfalz angepasst.  

Aufgrund der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangen sind, erfolgten somit Anpassungen der Planung.  

4.3 Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Im Rahmen der Offenlage sind zwei Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. Aufgrund einer der Stel-
lungnahmen wurde eine Ergänzung der Festsetzung Nr. 1 vorgenommen, die ausschließlich klarstellenden 
Charakter hat. Zudem wurde zur Klarstellung die Westerburger Liste als Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen. Eine entsprechende Ergänzung der Begründung ist erfolgt. Die andere Stellungnahme der Öffent-
lichkeit führte nicht zu Änderungen oder Ergänzungen der Planung.  

4.4 Behördenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind Stellungnahmen von verschiedenen Behörden und Trä-
gern öffentlicher Belange eingegangen, die allesamt nicht zu Änderungen oder Ergänzungen der Planung 
geführt haben.  

 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 5

Die Planung ist aufgrund der Vorgaben des LEP IV nur innerhalb eines Zentralen Versorgungsbereiches um-
setzbar. In der Ortslage von Höhn sind innerhalb des Zentralen Versorgungsbereiches keine anderen Flächen 
verfügbar. Es stehen somit keine anderen Flächen zur Realisierung des Planungsziels zur Verfügung. Die 
Fläche dauerhaft unbebaut zu erhalten, stellt keine sinnvolle Planungsalternative dar, da eine Erweiterung des 
Nahversorgungsangebotes in Höhn erforderlich ist.  

 

 

 

 

Höhn, den 10.09.2015 
 
 
 
 
M.Sc. Christina Kohl  
VDH Projektmanagement GmbH 


